
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 23.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Verwaltungskontrolle, Kommissionen im Parlament
Akteure Keine Einschränkung
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1989 - 01.01.2019

01.01.89 - 01.01.19ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Beer, Urs
Benteli, Marianne
Berclaz, Philippe
Bernhard, Laurent
Bovey, Audrey
Bühlmann, Marc
Canetg, Fabio
Frick, Karin
Gökce, Melike
Heer, Elia
Hirter, Hans
Hohl, Sabine
Mosimann, Andrea
Müller, Eva
Schär, Suzanne
Zumbach, David
Zumofen, Guillaume

Bevorzugte Zitierweise

Beer, Urs; Benteli, Marianne; Berclaz, Philippe; Bernhard, Laurent; Bovey, Audrey;
Bühlmann, Marc; Canetg, Fabio; Frick, Karin; Gökce, Melike; Heer, Elia; Hirter, Hans;
Hohl, Sabine; Mosimann, Andrea; Müller, Eva; Schär, Suzanne; Zumbach, David;
Zumofen, Guillaume 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik:
Verwaltungskontrolle, Kommissionen im Parlament, 1989 - 2018. Bern: Année Politique
Suisse, Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss,
abgerufen am 23.04.2024.

01.01.89 - 01.01.19ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Grundlagen der Staatsordnung
1Politische Grundfragen

1Verfassungsfragen

2Rechtsordnung

2Äussere Sicherheit

3Datenschutz und Statistik

3Institutionen und Volksrechte

3Bundesrat

4Regierungspolitik

6Bundesverwaltung - Organisation

11Bundesverwaltung - Personal

13Parlamentsmandat

14Parlamentsorganisation

21Aussenpolitik
21Zwischenstaatliche Beziehungen

22Wirtschaft
22Wirtschaftspolitik

22Strukturpolitik

22Geld, Währung und Kredit

22Kapitalmarkt

23Banken

23Öffentliche Finanzen
23Finanz- und Ausgabenordnung

23Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

24Infrastruktur und Lebensraum
24Energie

24Energiepolitik

24Verkehr und Kommunikation

24Luftfahrt

26Sozialpolitik
26Sozialversicherungen

26Berufliche Vorsorge

26Bildung, Kultur und Medien
26Bildung und Forschung

26Hochschulen

26Kultur, Sprache, Kirchen

26Archive, Bibliotheken, Museen

27Parteien, Verbände und Interessengruppen
27Parteien

27Grosse Parteien

27Linke und ökologische Parteien

27Konservative und Rechte Parteien

01.01.89 - 01.01.19 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
SPK-SR Staatspolitische Kommission des Ständerats
EFD Eidgenössisches Finanzdepartement
UVEK Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und

Kommunikation
BAFU Bundesamt für Umwelt
SECO Staatssekretariat für Wirtschaft
KVF-NR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrates
FK-NR Finanzkommission des Nationalrats
BSV Bundesamt für Sozialversicherungen
GPK Die Geschäftsprüfungskommissionen
EFK Eidgenössische Finanzkontrolle
UREK-NR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates
SGK-NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
SPK-NR Staatspolitische Kommission des Nationalrats
SiK-NR Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates
RK-NR Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats
GPK-NR Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates
GPK-SR Geschäftsprüfungskommission des Ständerates
APK-NR Aussenpolitische Kommission des Nationalrates
BAKOM Bundesamt für Kommunikation
FINMA Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
EU Europäische Union
Büro-NR Büro des Nationalrates
GPDel Geschäftsprüfungsdelegation
Büro-SR Büro des Ständerates
BAZL Bundesamt für Zivilluftfahrt
ASTRA Bundesamt für Strassen
NEAT Neue Eisenbahn-Alpentransversale
SUVA Schweizerische Unfallversicherungsanstalt
KöB-NR Kommission für öffentliche Bauten des Nationalrates
SBB Schweizerische Bundesbahnen
StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch
WAK-NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats
WBF Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung
BVG Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und

Invalidenvorsorge
SPK Staatspolitische Kommission
PUK Parlamentarische Untersuchungskommision
WBK-NR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrats
EMD Eidgenössisches Militärdepartement,

heute: Eidgenössisches Departement für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport (VBS)

Fedpol Bundesamt für Polizei

DFJP Département fédéral de justice et police
CIP-CE Commission des institutions politiques du Conseil des États
DFF Département fédéral des finances
DETEC Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et

de la communication
OFEV Office fédéral de l'environnement
SECO Secrétariat d'Etat à l'économie
CTT-CN Commission des transports et des télécommunications du Conseil

national
CdF-CN Commission des finances du Conseil national
OFAS Office fédéral des assurances sociales
CdG Les Commissions de gestion
CDF Contrôle fédéral des finances
CEATE-CN Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de

l'énergie du Conseil national

01.01.89 - 01.01.19 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



CSSS-CN Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil
national

CIP-CN Commission des institutions politiques du Conseil national
CPS-CN Commission de la politique de sécurité du Conseil national
CAJ-CN Commission des affaires juridiques du Conseil national
CDG-CN Commission de gestion du Conseil national
CDG-CE Commission de gestion du Conseil des Etats
CPE-CN Commission de politique extérieure du Conseil national
OFCOM Office fédéral de la communication
FINMA Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
UE Union européenne
Bureau-CN Bureau du Conseil national
DélCDG Délégation des Commissions de gestion
Bureau-CE Bureau du Conseil des Etats
OFAC Office fédéral de l'aviation civile
OFROU Office fédéral des routes
NLFA Nouvelle ligne ferroviaire à traverser les Alpes
SUVA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
CCP-CP Commission des constructions publiques
CFF Chemins de fer fédéraux suisses
CP Code pénal suisse
CER-CN Commission de l'économie et des redevances du Conseil national
DEFR Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche
LPP Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et

invalidité
CIP Commission des institutions politiques
CEP Commission d'enquête parlementaire
CSEC-CN Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil

national
DMF Département militaire fédéral,

aujourd'hui: Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports (DDPS)

Fedpol Office fédéral de la police

01.01.89 - 01.01.19 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Verfassungsfragen

Beim Paket «Justizreform» konnte in den Kommissionen ebenfalls kein Konsens
gefunden werden. Unumstritten war lediglich die Vereinheitlichung des Straf- und
Zivilprozessrechts. Die bürgerlichen Kommissionsmehrheiten stimmten zwar dem
Grundkonzept des Bundesrates zu, das auf eine Entlastung des Bundesgerichts durch
Zugangsbeschränkungen sowie durch die Stärkung der kantonalen und
eidgenössischen Vorinstanzen setzt. Dieses wurde aber von der SP bis zuletzt bekämpft.
Da die Linke mit ihrem Vorschlag eines personellen Ausbaus des Bundesgerichtes nicht
durchdrang und zudem sich auch der von ihr bekämpfte Vorschlag des Bundesrates für
die Einführung einer beschränkten Verfassungsgerichtsbarkeit durchsetzte, lehnten
ihre Vertreter in der nationalrätlichen Kommission das Paket in der Schlussabstimmung
geschlossen ab. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.05.1997
HANS HIRTER

Die staatspolitischen Kommissionen (SPK) beider Räte hatten in einem Zusatzbericht
zur Verfassungsreform gefordert, dass in den Bereichen Parlamentsorganisation und
Beziehung des Parlaments zum Bundesrat eine über die von der Regierung
vorgeschlagene reine Nachführung hinausgehende Reform anzustreben sei. Sie
machten dabei zu beiden Bereichen auch konkrete Vorschläge. Der Bundesrat
anerkannte die Berechtigung dieses nicht neuen Anliegens und beschloss im April, ein
Reformpaket «Staatsleitung» auszuarbeiten, das im Rahmen der Verfassungsreform
behandelt werden soll. Dieses soll neben den beiden erwähnten Bereichen auch die
Regierungsorganisation umfassen. Aufgrund früherer Entscheide sollen dabei
namentlich die Zahl der Regierungsmitglieder und die Stärkung der Funktion des
Bundespräsidenten im Vordergrund stehen. Bezüglich Vorgehen schlug der Bundesrat
vor, sich bis zum Vorliegen dieses Pakets, welches er auf ungefähr Mitte 1999
terminierte, auf eine Nachführung der Verfassung zu beschränken und die darüber
hinausgehenden Vorschläge der staatspolitischen Kommissionen zurückzustellen. Die
ständerätliche Kommission hielt sich an diesen Ratschlag. Die nationalrätliche
Verfassungskommission erachtete hingegen dieses Tempo als ungenügend und nahm
einige Vorschläge der SPK bereits in die Verfassungsnachführung auf. So hiess sie eine
Kompetenzverschiebung in der Aussenpolitik gut, welche darin besteht, dass das
Parlament die grundlegenden Ziele der Aussenpolitik festlegt (Art. 156). Sie stimmte
ebenfalls dem neuen Instrument des Auftrags zu, welches dem Bundesrat als Richtlinie
dient für die Erfüllung von Aufgaben, die in seinem Kompetenzbereich liegen (Art. 161.1
gquater). 2

BERICHT
DATUM: 21.11.1997
HANS HIRTER

Die Verfassungskommissionen der beiden Parlamentskammern, welche sich im
Dezember des Vorjahres konstituiert hatten, nahmen Ende Januar die parallel geführte
Beratung der drei Vorlagen zur Verfassungsrevision («Nachführung», «Volksrechte»
und «Justizreform») in Angriff. Beide hiessen grundsätzlich das bundesrätliche Konzept
gut. Während das Eintreten auf die Nachführung unbestritten war, zeigten sich beim
Paket «Reform der Volksrechte» bereits zu Beginn grundlegende Differenzen, welche
ihren Grund vor allem im Vorschlag der Erhöhung der Unterschriftenzahlen für Initiative
und Referendum hatten. Die nationalrätliche Kommission fällte zwar auch diesen
Eintretensbeschluss einstimmig, sieben der 39 Mitglieder enthielten sich aber der
Stimme. Angesichts der Umstrittenheit dieses Pakets konzentrierten sich beide
Kommissionen während des Berichtsjahres auf die beiden anderen Vorlagen (A
«Nachführung» und C «Justizreform»), welche sie am 21. (nationalrätliche Kommission)
resp. 27. November (ständerätliche Kommission) verabschieden konnten. Sie hielten
damit bei diesen beiden Teilen die terminlichen Vorgaben des Bundesrates ein. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.11.1997
HANS HIRTER
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Beim Paket «Nachführung» schlossen sich beide Kommissionen dem
Bundesratsvorschlag für einen umfassenden Grundrechtskatalog an. Sie waren sich
einig, dass in dieser Nachführung auch Platz für bestimmte konsensfähige Neuerungen
sein soll. So nahmen sie ein explizites Diskriminierungsverbot auf, in dem die
wichtigsten Tatbestände möglicher Diskriminierung (Rasse, Geschlecht, Religion etc.)
beispielhaft aufgeführt sind. In einigen Bereichen der Grundrechte schwächte die
ständerätliche Kommission die Version des Bundesrates leicht ab; so etwa bei der
Garantie des Redaktionsgeheimnisses und des Streikrechts. An der von Wirtschaftsseite
bekämpften Aufnahme von Sozialzielen in die Verfassung hielten beide Kommissionen
fest, allerdings auch am Zusatz, dass daraus keine direkt anwendbaren Ansprüche auf
staatliche Leistungen abgeleitet werden können. In der Gesamtabstimmung passierte
die Nachführung deutlich, wenn sich auch in der nationalrätlichen Kommission fünf der
neun SP-Kommissionsmitglieder der Stimme enthielten. Diese Unzufriedenheit der
Linken und die über hundert Minderheitsanträge kündigten an, dass die Debatte längst
nicht abgeschlossen ist. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.11.1997
HANS HIRTER

Beim Paket «Volksrechte» waren zu Jahresende wichtige Entscheide, wie z.B. zur
Erhöhung der Unterschriftenzahl, noch offen. Die beiden zuständigen
Subkommissionen hatten beantragt, auf eine Erhöhung zu verzichten. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1997
HANS HIRTER

Rechtsordnung

Rechtsordnung

Mit einer Totalrevision des Bundesgesetzes über das Schweizerische Institut zur
Rechtsvergleichung (SIR) beabsichtigte der Bundesrat, die Organisation des SIR an die
Grundsätze der Corporate Governance anzupassen. Hauptziel der Revision war die
Verkleinerung und gleichzeitige Verstärkung des grossen und unbeweglichen
Institutsrates, damit er in Zukunft ähnlich dem Verwaltungsrat einer Aktiengesellschaft
agieren und eine strategische Führungsfunktion wahrnehmen kann. Um eine flexible
und effiziente Institutsleitung sicherzustellen, wird die Institutsleitung mit dem
Institutsrat (9 Mitglieder) und der Direktion (3 Mitglieder) nur noch zwei schlanke
Organe umfassen. Zur wissenschaftlichen Unterstützung kann die Direktion zusätzlich
einen wissenschaftlichen Beirat einsetzen, dem jedoch eine rein beratende Funktion
zukommt. Ausserdem werden im Gesetz die gesetzlichen Aufgaben klar von den
gewerblichen Leistungen des Instituts getrennt und seine Unabhängigkeit in der
wissenschaftlichen Tätigkeit ausdrücklich verankert. Neu wird es dem SIR erlaubt,
Drittmittel – beispielsweise aus Forschungsprogrammen – zu seiner Finanzierung zu
verwenden und die Vergütung für das Erstellen von Gutachten nach
privatwirtschaftlichen Kriterien selbst festzulegen. Bisher unterstand das Institut in
dieser Angelegenheit der Gebührenverordnung des Bundes. Der Bundesrat seinerseits
soll jeweils für vier Jahre die strategischen Ziele für das SIR festlegen. Der
Aufgabenbereich des Instituts bleibt durch die Gesetzesrevision unangetastet. Im
Parlament war das Geschäft unbestritten; der Ständerat hiess den Entwurf des
Bundesrates im Sommer 2018 einstimmig gut und der Nationalrat stimmte im Herbst
desselben Jahres ebenfalls einstimmig zu. Beide Räte verabschiedeten das Gesetz in
der Schlussabstimmung am Ende der Herbstsession einstimmig. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.09.2018
KARIN FRICK

Äussere Sicherheit

Die Grüne Fraktion forderte mit einer im Juni 2017 eingereichten parlamentarischen
Initiative die Einsetzung einer PUK für die Aufklärung der Spionageaffäre um Daniel M.
Die PUK sollte die Rollen von mutmasslich in den Fall involvierten Akteuren und
Institutionen (Nachrichtendienst, Bundesrat, Bundeskriminalpolizei/Fedpol,
Bundesanwaltschaft, GPDel) gründlich durchleuchten. Im Mai 2017 hatte die GPDel
angekündigt, den Fall «Daniel M.» im Rahmen einer Inspektion vertiefter zu
untersuchen. Die Grüne Fraktion war jedoch der Meinung, die GPDel könne eine
Aufklärung der Affäre nicht mehr glaubwürdig vornehmen, nachdem einzelne Mitglieder
der GPDel sich öffentlich mit widersprüchlichen Angaben zur Affäre positioniert hätten
und nachdem gemäss verschiedenen Medienquellen die GPDel den Einsatz von Daniel
M. selber gutgeheissen habe. Stattdessen müsse die GPDel selbst kritisch untersucht
werden, forderten die Initianten. 
Das Büro des Nationalrates sprach im Rahmen der Prüfung der Initiative mit dem
Präsidenten der GPDel, Ständerat Alex Kuprecht (svp, SZ). Dieser habe laut dem Büro

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.06.2018
ELIA HEER
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glaubhaft aufzeigen können, dass die GPDel sowohl über den notwendigen
Sachverstand als auch die Kompetenzen verfüge, um die Untersuchung zügig und seriös
zu führen. Der im März 2018 veröffentlichte Bericht der GPDel bestätigte diesen
Eindruck in den Augen des Büros und es empfahl deshalb die Ablehnung der
parlamentarischen Initiative. Auch der Fraktionspräsident der Grünen, Balthasar Glättli
(ZH), zeigte sich zufrieden ob der Arbeit der GPDel, die entgegen der Befürchtungen
der Grünen sehr gute Arbeit geleistet habe. Die Grünen zogen ihre Initiative daraufhin
im Sommer 2018 zurück. 7

Datenschutz und Statistik

Das Parlament verabschiedete im Berichtsjahr das neue Archivierungsgesetz.
Eintreten war auch im Nationalrat unbestritten. In der Detailberatung lehnten die
Abgeordneten die vom Ständerat im Vorjahr beschlossene Ausnahmeregelung für die
eidgenössischen Gerichte ab. Am längsten zu reden gab die verlängerte Sperrfrist für
Dokumente mit identifizierbaren und schützenswerten Personendaten (50 statt 30
Jahre). Hier schloss sich der Rat dem Bundesrat an und lehnte die Gültigkeit dieser
Bestimmung über den Tod hinaus ab. In der Differenzbereinigung hielt der Ständerat an
seinem Beschluss fest, dass die eidgenössischen Gerichte dem Gesetz nicht
unterstehen sollen, sondern bloss aufgefordert werden, sich eigene, an die neuen
Bestimmungen angepasste Archivierungsregeln zu geben. Die grosse Kammer beharrte
zuerst auf ihrem Standpunkt, gab dann aber nach. Bei der Frage, ob die Verlängerung
der Sperrfrist von 30 auf 50 Jahre für Dokumente mit schützenswerten Personendaten
auch nach dem Tod der betreffenden Person gelten soll, ergab die erste Runde der
Differenzbereinigung ebenfalls ein Patt. Schliesslich setzte sich ein
Kompromissvorschlag des Ständerats durch, welcher die verlängerte Frist drei Jahre
nach dem Tod beendet. Gegen die von Regierung und Nationalrat befürwortete
sofortige Beendigung der Sperrfrist wurde vom Ständerat eingewendet, dass es
pietätlos wäre, wenn die Angehörigen unmittelbar nach dem Ableben der betreffenden
Person mit der Publikation von sensiblen Informationen über diese konfrontiert
würden. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.06.1998
HANS HIRTER

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Der am 24. November veröffentlichte Bericht der parlamentarischen
Untersuchungskommission (PUK) konnte keine grundsätzlich neuen Erkenntnisse im
Zusammenhang mit dem Rücktritt von Elisabeth Kopp bringen. Politisch brisanter
waren seine Enthüllungen über die Aktivitäten der Bundesanwaltschaft und dabei
insbesondere der politischen Polizei. 9

BERICHT
DATUM: 24.11.1989
HANS HIRTER

Der Bericht enthält aber auch eine detaillierte Chronik der Ereignisse vor dem
Eingeständnis des Telefongesprächs von alt-Bundesrätin Kopp mit ihrem Mann. Kein
gutes Licht auf die Alt-Bundesrätin warfen die im PUK-Bericht gemachten
Feststellungen über ihr Verhalten. So sei sie auf den Rat ihrer eingeweihten
Chefbeamten, das ominöse Telefongespräch bekanntzugeben, bevor es von den Medien
aufgedeckt werde, nicht eingetreten. Kurz bevor sie durch die Berichte in der Presse
dann doch zu einem Geständnis gezwungen worden sei, habe sie versucht, die Schuld
auf ihre persönliche Mitarbeiterin abzuwälzen. Für die in einigen Medien geäusserten
schwerwiegenderen Verdächtigungen gegen Elisabeth Kopp im Zusammenhang mit
ihrer Amtsführung als Justizministerin fand allerdings auch die PUK keine
Anhaltspunkte. Alt-Bundesrätin Kopp war freilich mit der Darstellung nicht
einverstanden. Über ihren Anwalt verlangte sie erfolglos, dass der PUK-Bericht
zurückzuziehen und das Kapitel über die Umstände ihres Rücktritts zu streichen seien.
Kurz darauf wandte sie sich dann allerdings in einem Schreiben an die eidgenössischen
Räte. Darin gestand sie erstmals eigene Fehler zu und entschuldigte sich für ihr
Verhalten zwischen dem Telefonanruf an ihren Mann und ihrem Rücktritt. 10

BERICHT
DATUM: 19.12.1989
HANS HIRTER
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Regierungspolitik

In einem Bericht über die amtliche Informationstätigkeit in Krisenlagen kam die
Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats (GPK) zum Schluss, dass Bundesrat und
Bundesverwaltung die Information in Krisensituationen nicht oder nur mit Mühe
beherrschten. Vor allem bei departementsübergreifenden Problemen seien Personen
und Organisationsstruktur überfordert, und die Früherkennung von Themen mit
informationspolitischer Brisanz funktioniere schlecht. Die GPK hatte die behördliche
Information in drei konkreten Fällen untersuchen lassen: die Reaktion auf ein vom US-
Senator D'Amato veranstaltetes Hearing zu einem Abkommen der Schweiz mit Polen aus
dem Jahre 1949 bezüglich nachrichtenloser jüdischer Guthaben, den Fall des der
Korruption verdächtigten Generalstabsobersten Nyffenegger und die Mutmassungen
über die Übertragbarkeit des sogenannten Rinderwahnsinns auf den Menschen.

Um die Informationstätigkeit zu verbessern, reichte die GPK eine parlamentarische
Initiative für ein Bundesratssprecheramt ein, das gegenüber den
Informationsbeauftragten der Departemente weisungsberechtigt wäre (97.429). Da es
namentlich auch die Aufgabe dieser Stelle wäre, Informationsflüsse innerhalb der
Bundesverwaltung zu öffnen, könnte sie zudem als informationspolitisches
Frühwarnsystem für den Bundesrat wirken. Eine weitere Aufgabe würde darin bestehen,
den Bundesrat informationspolitisch zu beraten und in der Öffentlichkeit zu vertreten.
Die GPK anerkennt in ihrem Bericht, dass diese letzte Aufgabe heute in Ansätzen
bereits von Vizebundeskanzler Casanova wahrgenommen wird; sie müsste ihrer
Meinung nach aber klarer umrissen und der Posten mit mehr Kompetenzen ausgestattet
werden. Mit einer Motion (97.3384) verlangte die GPK ausserdem bis Ende 1998 die
gesetzlichen Grundlagen für die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips in der
Bundesverwaltung. 11

BERICHT
DATUM: 29.05.1997
HANS HIRTER

Mit der Schaffung einer parlamentarischen Delegation wollte Leo Müller (cvp, LU) der
aus seiner Sicht zunehmenden Regulierung Herr werden. Ein Dorn im Auge sind dem
CVP-Politiker die Verordnungen und Weisungen, die aufgrund von Gesetzen erlassen
werden und den Spielraum unnötig einengen. Das Ziel von Regulierungsbremse und
Bürokratieabbau könnte erreicht werden, wenn das analog zur Finanzdelegation zu
schaffende neue Gremium Beschwerden entgegennehmen und nachprüfen könnte, ob
die Verordnungen der ursprünglichen Idee des Gesetzgebers widersprechen, oder ob
„überdimensionierte Administrativlasten“ geschaffen worden seien. Das ständige
Monitoring könne zu einer Verbesserung oder gar zu einer Beseitigung unnützer
Gesetze führen – so die Idee der parlamentarischen Initiative. 
Weder die SPK-NR noch der Rat selber wollten dieser Idee allerdings zum Durchbruch
verhelfen. Statt eines Abbaus von Bürokratie würde die Schaffung einer neuen
Delegation im Gegenteil noch mehr administrativen Aufwand bescheren – so das
Hauptargument der Kommission, die den Vorstoss mit 19 zu 4 Stimmen zur Ablehnung
empfahl. Die grosse Kammer kam dieser Empfehlung diskussionslos mit 158 zu 28
Stimmen bei 6 Enthaltungen nach. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.2016
MARC BÜHLMANN

Ende Oktober 2016 legte die EFK eine Evaluation der prospektiven Folgeabschätzungen
von Gesetzesentwürfen vor. Anlass für die Analyse war die krasse Fehleinschätzung des
Bundesrates bei der Unternehmenssteuerreform II hinsichtlich der Steuerausfälle. Die
Regierung war in ihrer Botschaft und in den Abstimmungsunterlagen – gegen die
Vorlage wurde letztlich erfolglos das fakultative Referendum ergriffen – von
kurzfristigen Steuerausfällen, aber längerfristigen Einnahmen ausgegangen. Seit 2011
war jedoch klar, dass die Steuerausfälle wesentlich grösser sind als ursprünglich
geschätzt. Zudem hatte das Bundesgericht eine Abstimmungsbeschwerde wegen
Verletzung der Abstimmungsfreiheit aufgrund lückenhafter Informationen zwar
abgelehnt, war aber zum Schluss gelangt, dass in der Tat die vorgängige Information
keine zuverlässige Meinungsbildung erlaubt habe und rügte entsprechend die
Exekutive.
Die EFK wollte aufgrund dieses Falles die Genauigkeit der Abschätzungen der Folgen
von Gesetzesvorlagen in den Botschaften des Bundesrates einer Prüfung unterziehen
und analysierte deshalb rund 50 Botschaften. Die Schlussfolgerung der Evaluation barg
einigen Sprengstoff. Rund ein Drittel der Botschaften erfüllten die Standards der EFK
nicht, ein Fünftel genügte nicht einmal den Mindestanforderungen, beschrieben also
etwa die Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft oder Kantone nur ungenügend oder
schätzten sie zu wenig gründlich. In mehr als der Hälfte der Botschaften fehle eine

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 24.10.2016
MARC BÜHLMANN
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notwendige Folgenabschätzung sogar ganz. 
Bei drei Botschaften wollte es die EFK noch genauer wissen: Bei der Revision des
Bundesgesetzes über die technischen Handelshemmnisse, bei der steuerlichen
Entlastung von Familien mit Kindern und bei der Reform der Luftfahrt seien die
Prognosen nicht zuverlässig und die Überlegungen dazu alles andere als gründlich
durchdacht gewesen. Die EFK forderte entsprechend wirksame Qualitätskontrollen bei
Folgenabschätzungen. Vor allem müsse methodisch kohärenter vorgegangen,
transparenter informiert und die für Gesetzesentwürfe zuständigen Personen in
prospektiver Evaluation geschult werden. 
Der Bundesrat begrüsste den Bericht, der dazu beitrage, die Qualität seiner
Botschaften zu verbessern. Im Rahmen der Motion Vogler (csp, OW) und der Motion der
FDP-Fraktion erarbeite das WBF zudem mögliche Vorschläge für eine verbesserte
Regulierungsfolgenabschätzung (RFA). 13

Im Geschäftsbericht des Bundesrates gibt die Regierung seit 1996 jährlich Auskunft
über ihre Geschäftsführung, die zudem mit den Jahres- und Legislaturzielen
abgeglichen wird, um einen Soll-Ist-Vergleich und ein Controlling der Exekutive und der
Verwaltung zu ermöglichen. Der Bericht 2016 beschrieb das erste Jahr der 50.
Legislatur (2015-2019), die entlang von drei Leitlinien geplant worden war: Die
nachhaltige Sicherung des Wohlstandes in der Schweiz, die Förderung des nationalen
Zusammenhaltes und die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit sowie die Sorge
um Sicherheit und das Handeln als verlässliche Partnerin in der Welt. Diese Leitlinien
sollen mit unterschiedlichen Jahreszielen erreicht werden. Von den 16 für das Jahr
2016 geplanten Zielen waren lauf Bericht drei vollständig, vier überwiegend und neun
teilweise erreicht worden. Zu den lediglich teilweise realisierten Zielen gehörten etwa
die Erneuerung und Entwicklung der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zur
EU, die nachhaltige Energieversorgung oder die Reformen und nachhaltige Finanzierung
der Sozialwerke. 
In den Räten berichteten die verschiedenen Sprecher der Aufsichtskommissionen über
ihre Eindrücke, die mehrheitlich positiv waren. Im Ständerat gab allerdings das
Verhältnis zwischen der Verwaltung und der Finanzkommission zu reden. Ein Anlass für
das laut Joachim Eder (fdp, ZG) „etwas gereizte" Verhältnis war wohl der Bericht der
EFK kurz vor der Abstimmung zur Unternehmenssteuerreform III, der gerügt hatte, dass
die Folgen von Finanzerlassen nicht immer genügend abgeschätzt würden. Eder zitierte
auch aus einer Rede von Bundeskanzler Thurnherr, die dieser unter dem Titel „Die
Aufsicht aus der Sicht eines Beaufsichtigten, am Beispiel der Bundesverwaltung" vor
der Schweizerischen Gesellschaft für Verwaltungswissenschaften gehalten und darin
vor zu viel Aufsicht gewarnte hatte. Eder wies darauf hin, dass nach Nachfrage beim
Direktor der Eidgenössischen Finanzkontrolle, Michel Huissoud, die Kommunikation gut
sei und man eine Empfehlung der EFK nicht als Befehl auffassen solle. Auch
Bundesrätin Doris Leuthard kritisierte die „intensive Kommunikationstätigkeit, welche
die Eidgenössische Finanzkontrolle ab und zu entfaltet, [als] nicht hilfreich", hob aber
auch die gute Zusammenarbeit zwischen allen Amtsstellen hervor. Sie dankte für die
positiven Berichte und zeigte sich insbesondere auch mit Blick auf andere Länder
erfreut darüber, dass die Schweiz auf einem soliden, stabilen und sicheren Niveau
funktioniere und sich stetig optimiere. Im Nationalrat lobte Leuthard die Umsetzung
der Masseneinwanderungsinitiative als gangbaren Weg, der die Beziehungen zur EU
wieder etwas einfacher machen werde. Zudem wünscht sie sich, dass grundlegende
Reformen im Gesundheitswesen angegangen werden. Die grosse Kammer nahm den
Bericht stillschweigend zur Kenntnis und beide Räte gaben in der Sommersession
Zustimmung zum Bundesbeschluss über die Geschäftsführung. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.06.2017
MARC BÜHLMANN
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Bundesverwaltung - Organisation

Für eine offenere Informationspolitik der Bundesverwaltung setzte sich Nationalrat
Hess (cvp, ZG) ein. Mit einer Motion verlangte er die Ersetzung des heute geltenden
Vertraulichkeitsprinzips durch den Grundsatz Öffentlichkeit mit Geheimnisvorbehalt,
wie ihn Schweden, Frankreich, die Niederlande, die USA, Kanada, Australien und — mit
der neuen Verfassung — auch der Kanton Bern kennen. Nachdem Arnold Koller
angekündigt hatte, dass der Bundesrat noch in dieser Legislatur über ein Modell für
eine verbesserte Transparenz über Verwaltungsvorgänge entscheiden werde, wandelte
der Rat den Vorstoss in eine Postulat um. 15

MOTION
DATUM: 03.06.1993
HANS HIRTER

Die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips mit Geheimnisvorbehalt in der
Bundesverwaltung scheint auf guten Wegen zu sein. Der Nationalrat überwies drei
entsprechende Motionen (GPK (97.3384), Hess (cvp, ZG) und Vollmer (sp, BE) (97.3110)).
Der Bundesrat erklärte sich damit einverstanden, lehnte allerdings die terminliche
Auflage der GPK-Motion ab, welche die Vorlage der Botschaft bis Ende 1998 verlangte.
Der Ständerat überwies die beiden letztgenannten Motionen ebenfalls, diejenige der
GPK wandelte er in ein Postulat um, da die gesetzte Frist ohnehin nicht eingehalten
werden könnte. Er nahm dabei Kenntnis von der Absicht des Bundesrates, bis Ende
1999 einen Vernehmlassungsentwurf auszuarbeiten. 16

MOTION
DATUM: 01.10.1998
HANS HIRTER

Im Frühjahr gab der Bundesrat seine Vorschläge für eine neue Informationspolitik der
Verwaltung in die Vernehmlassung. Unter dem Titel Öffentlichkeitsprinzip sollen die
Bürger grundsätzlich ein Recht auf den Zugang zu amtlichen Dokumenten erhalten und
Informationen dazu verlangen dürfen. Allerdings soll dieses Recht nicht
uneingeschränkt gelten. So kann es eingeschränkt werden, wenn durch die Transparenz
die freie Willensbildung einer Behörde, die innere oder äussere Sicherheit des Landes
oder weitere Interessen auf dem Spiel stehen. So würden etwa Stellungnahmen von
Bundesämtern vor Bundesratsentscheiden erst nach dem Entscheid zugänglich, und die
Stellungnahmen der Bundesräte zu diesen Geschäften weiterhin geheim bleiben. (Zu
den Motionen aus den Vorjahren siehe hier.) 17

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.04.2000
HANS HIRTER

Der Bundesrat nahm im Frühjahr von den Vernehmlassungsantworten auf sein Projekt
für die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips in der Verwaltung Kenntnis und
beauftragte das EJPD mit der Ausarbeitung einer entsprechenden Vorlage. Kritik hatten
insbesondere die kommerziell tätigen Bundesbetriebe (Post, SBB etc.) angemeldet, die
davon wirtschaftliche Nachteile gegenüber ihren privaten Konkurrenten befürchten. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.03.2001
HANS HIRTER

Seit 1996 arbeiten einige Ämter der Bundesverwaltung gemäss dem Konzept „Führen
mit Leistungsauftrag und Globalbudget (FLAG)“. Im Berichtsjahr legte der Bundesrat
dem Parlament einen Evaluationsbericht dazu zur Kenntnisnahme vor. Er stellte darin
fest, dass sich dieses Prinzip bewährt habe und schrittweise auf weitere Bundesstellen
ausgedehnt werden soll. 19

BERICHT
DATUM: 19.12.2001
HANS HIRTER

Auf Antrag ihrer GPK nahmen beide Parlamentskammern den im Vorjahr
veröffentlichten Evaluationsbericht des Bundesrates über das Konzept „Führen mit
Leistungsauftrag und Globalbudget (FLAG)“ zur Kenntnis. Zudem überwiesen sie eine
Motion der beiden GPK, welche den Bundesrat auffordert, Gesetzesänderungen
vorzuschlagen (namentlich beim Finanzhaushaltgesetz und beim Regierungs- und
Organisationsgesetz), welche dem Parlament erlauben, auch bei diesem
Führungskonzept seine Steuerungs- und Kontrollfunktion wahrzunehmen (02.3381). 20

BERICHT
DATUM: 24.09.2002
HANS HIRTER

Der Bundesrat legte seine Botschaft für die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips in
der Bundesverwaltung vor. Dieses Prinzip wurde in der Schweiz zuerst vom Kanton
Bern (1993) und später auch von Genf, Jura und Solothurn eingeführt, international ist
es weit verbreitet (u.a. in Schweden, Frankreich, Grossbritannien, USA). Damit soll der
bisher geltende Grundsatz aufgehoben werden, dass amtliche Dokumente geheim sind,
und nur unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. Akteneinsichtsrecht im
Verwaltungsverfahren) oder nach dem freien Ermessen der Behörden für Dritte

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.02.2003
HANS HIRTER
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zugänglich sind. Neu wird ein durchsetzbares Recht auf den Zugang zu amtlichen Akten
postuliert. Dieses kann allerdings zum Schutz von überwiegenden öffentlichen oder
privaten Interessen eingeschränkt werden, wobei diese Ausnahmen im Gesetz
abschliessend aufgezählt werden. Dazu gehört etwa der Fall, dass durch eine
Veröffentlichung die freie Meinungs- und Willensbildung einer Behörde beeinträchtigt
würde, oder dadurch die innere oder äussere Sicherheit des Schweiz gefährdet wäre.
Überwiegende private Interessen, welche einen Zugang zu Akten verhindern, liegen vor,
wenn die Privatsphäre erheblich beeinträchtigt oder ein Berufs-, Geschäfts- oder
Fabrikationsgeheimnis verraten würde. Der Geltungsbereich wurde im Vergleich zur
Vernehmlassungsversion eingeschränkt. Nicht zur zentralen Bundesverwaltung
gehörende Organisationen, welche öffentliche Funktionen erfüllen, sind nur dann
betroffen, wenn sie die Kompetenz haben, Verfügungen zu erlassen (z.B. Nationalfonds,
Pro Helvetia, SBB, Post), wobei sich das Öffentlichkeitsprinzip auf Akten im
Zusammenhang mit dieser speziellen Kompetenz beschränkt. Der Gesetzesentwurf
sieht für den Zugang zu amtlichen Dokumenten ein einfaches und rasches Verfahren
vor. In Streitfällen soll zuerst eine Schlichtungsstelle angerufen werden können und,
beim Scheitern dieser Schlichtung, ein ordentliches Verfahren mit einem gerichtlich
anfechtbaren Beschluss der Amtsstelle zur Verfügung stehen. 21

Der Ständerat befasste sich in der Wintersession mit dem Vorschlag zum
Öffentlichkeitsprinzip. Nachdem Eintreten unbestritten war, wobei es in der Diskussion
auch Kritik am grossen Umfang der Ausnahmen vom Öffentlichkeitsprinzip gab, nahm
der Rat einige Detailänderungen vor. Mit relativ knapper Mehrheit (23:13) lehnte er
einen Antrag der Kommissionsminderheit ab, dass die Bestimmungen nicht nur für
Dokumente gelten sollen, welche nach dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes von den
Behörden verfasst oder empfangen worden sind, sondern auch für früher erstellte,
soweit sie nicht bereits archiviert worden sind. Da der Rat vermutete, dass nach der
Einführung des Öffentlichkeitsprinzips das Interesse an den geheim bleibenden
Dokumenten anwachsen würde, stimmte er einem Postulat seiner SPK zu (03.3580),
welches den Bundesrat auffordert, die Verschärfung der Strafbestimmungen wegen
Verletzung des Amtsgeheimnisses zu überprüfen. 22

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.12.2003
HANS HIRTER

Eine Motion der SVP-Fraktion im Nationalrat für die Veröffentlichung aller sowohl von
der Bundesverwaltung als auch von Unternehmungen des Bundes in Auftrag gegebenen
externen Studien wurde vom Parlament teilweise überwiesen. Der Bundesrat war damit
einverstanden, da das neue Öffentlichkeitsgesetz dies für Berichte zuhanden des
Bundes ohnehin vorschreibe. Für die Bundesbetriebe (z.B. SBB), für welche dieses
Gesetz nicht gilt, empfahl er hingegen die Ablehnung der Motionsforderung. Der
Nationalrat und nach ihm auch der Ständerat folgten der Empfehlung der Regierung. 23

MOTION
DATUM: 29.09.2005
HANS HIRTER

Das Ende 2004 verabschiedete Gesetz über die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips
in der Bundesverwaltung wurde nach einigen Verzögerungen auf den 1. Juli in Kraft
gesetzt. Gemäss dem Bundesrat hatten namentlich Bedenken und Einwände von
Datenschutzfachleuten eine raschere Vorgehensweise verhindert. Die von den
Datenschützern, welche bei Streitfällen als Schlichtungsinstanz fungieren, erhobene
Forderung nach zusätzlichen Stellen lehnte die Regierung ab. (Siehe dazu auch die
Antwort auf die Interpellation Wicki (cvp, LU)). 24

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 23.03.2006
HANS HIRTER

Der Nationalrat lehnte eine parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion im
Vorprüfungsverfahren ab. Sie verlangte eine Parlamentarische
Untersuchungskommission (PUK) zur Überprüfung der Organisation und Strukturen des
UVEK. Angepeilt waren insbesondere das BAZL, Bereiche der NEAT, die Regulierung des
Mobilfunks und der Schutz vor nichtionisierender Strahlung, weil mit dem BAKOM und
dem BAFU sowohl Bewilligungs- als auch Kontrollinstanz im UVEK angesiedelt sind. Die
Mehrheit des Rates vertrat die Ansicht, dass das Departement für die von der SVP
angeführten Probleme nur bedingt verantwortlich sei, da ein grosser Teil der
Kompetenzen bei Stellen ausserhalb der Verwaltung lägen, beispielsweise bei der NEAT
AG, den SBB oder der Skyguide. Zudem reichten zu allfälligen Abklärungen die
Informationsrechte der Geschäftsprüfungskommission aus, deren Kerngeschäft es sei,
Organisation und Struktur eines Departements zu überprüfen. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.05.2006
HANS HIRTER

01.01.89 - 01.01.19 8ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Die Räte nahmen vom Bericht zur Führung mit Leistungsauftrag und Globalbudget
(Flag) Kenntnis. In beiden Kammern wurde der Bericht sehr wohlwollend aufgenommen.
Im Nationalrat wurde allerdings auch angemahnt, bei der Weiterentwicklung darauf zu
achten, dass die Einflussmöglichkeiten des Parlaments bestehen bleiben. 26

BERICHT
DATUM: 16.09.2010
MARC BÜHLMANN

Seit Januar 2011 sind die Angestellten des Bundes verpflichtet, Missstände am
Arbeitsplatz anzuzeigen. Whistleblower, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
Informationen über solche Missstände weitergeben, sind verpflichtet, ihre
Beobachtungen entweder ihren Vorgesetzten oder aber der Eidgenössischen
Finanzkontrolle, die als Anlaufstelle fungiert, zu melden. Mit dem Hinweis, dass diese
Möglichkeit noch zu wenig niederschwellig sei, dass nun aber vorerst das Funktionieren
der EFD als Meldestelle abzuwarten sei, zog Moser (glp, ZH) ihre 2009 eingereichte
Motion zurück (09.3286). 27

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 07.03.2011
MARC BÜHLMANN

Das Informatikprojekt „Insieme“, das bereits 2012 für viel Wirbel gesorgt hatte, geriet
auch im Berichtjahr nicht aus den Schlagzeilen. Insieme sollte die veralteten
Informatiksysteme der Steuerverwaltung ersetzen, wurde aber mit einem Verlust von
über CHF 100 Mio. aufgrund verschiedener Verzögerungen, Kostenüberschreitungen
und Ungereimtheiten bei Projektvergabe und -planung ohne Umsetzung abgebrochen.
Die von der SP-Fraktion im Rahmen einer parlamentarischen Initiative (12.490)
verlangte parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) zum Insieme-Skandal
stiess im Nationalrat allerdings auf Widerstand. Ein Ordnungsantrag, über die PUK-
Forderung erst zu beschliessen, wenn die eingesetzte „Arbeitsgruppe Insieme“ ihren
Abschlussbericht vorgelegt haben würde, wurde abgelehnt und auch dem SP-Begehren
selber wurde keine Folge gegeben. Die mit 135 zu 38 Stimmen deutliche Mehrheit in der
grossen Kammer folgte dabei den Argumenten ihres Büros. Im Berichtjahr noch nicht
behandelt wurden eine Motion Noser (fdp, ZH) (12.4152), die den Bundesrat beauftragen
will, eine Beschaffungsstrategie für Informatik- und Telekommunikationsprojekte zu
entwickeln sowie ein Postulat Amherd (cvp, VS) (12.4240), das griffigere Massnahmen für
die Finanzkontrolle in der Bundesverwaltung fordert.
Um Informatikprobleme in Zukunft zu vermeiden, will der Bundesrat Grossvorhaben der
Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) unter der Federführung der
Eidgenössischen Finanzkontrolle systematisch überprüfen lassen. Dies beschloss die
Regierung Ende März an einer Sitzung und legte Mitte April einen entsprechenden
Masterplan vor. Aufgrund des Scheiterns von Insieme warten die veralteten
Informatiksysteme in der Steuerverwaltung noch immer auf eine Erneuerung. Mitte April
ermächtigte der Bundesrat das EFD, für ein neues Programm mit dem Namen „Fiscal-
IT“ einen Verpflichtungskredit über CHF 85,2 Mio. zu beantragen. Eine Vereinfachung
des Projektmanagements, die Gliederung in Teilprojekte und die Schaffung einer EFD-
internen, zentralen Organisationseinheit Informatik sollen das Gelingen des Projektes
sicherstellen. Wie dringend Kontrollmassnahmen bei der IKT sind, zeigten Probleme mit
weiteren Informatikprojekten. Im Februar wurde bekannt, dass das Bundesamt für
Umwelt (BAFU) aufgrund eines Korruptionsfalls ein Grossprojekt abbrechen musste und
so rund CHF 6,1 Mio. verlustig gingen. Mitte Mai wurde in der Sonntagspresse ein
Scheitern des mit rund CHF 110 Mio. finanzierten Projektes „Gever“ vermutet, das Daten
und Dokumente der Bundesverwaltung erfassen und verbinden sollte. Der
Rahmenvertrag sei ausgeschöpft und die Vertragsdauer überschritten. Auch das neue
Abhörsystem des Bundes „Interception System Schweiz (ISS)“, das den
Strafverfolgungsbehörden ein technisch besseres Abhören von Kriminellen erlaubt
hätte, geriet in den Fokus der Medien: Das 2010 für CHF 18 Mio. eingekaufte System
konnte nicht umgesetzt werden und mit einem Zusatzkredit von CHF 13 Mio. musste im
September ein Alternativprojekt aufgegleist werden. Anfang Oktober kritisierte die
Finanzkontrolle die massiven Kostenüberschreitungen, die zeitlichen Verzögerungen
und die fehlende Beschaffungstransparenz beim CHF 100 Mio. teuren
Strassendatenbankenprojekt „Mistra“. 28

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.12.2013
MARC BÜHLMANN

In der Frühlingsession nahmen die beiden Kammern vom Jahresbericht der GPK und
der GPDel Kenntnis, mit dem die Geschäftsprüfungskommissionen (GPK) sowie die
Geschäftsprüfungsdelegationen (GPDel) des Nationalrats und des Ständerats
Rechenschaft über ihre Tätigkeiten im Jahr 2014 ablegen. Die GPK haben die Aufgabe,
die Oberaufsicht über Bundesrat, Bundesverwaltung, Bundeskanzlei, Gerichte und
Bundesanwaltschaft auszuüben. Überprüft werden soll dabei Rechtmässigkeit,
Zweckmässigkeit und Wirksamkeit von Verwaltungshandeln. Mit zahlreichen

BERICHT
DATUM: 11.03.2015
MARC BÜHLMANN
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Subkommissionen werden verschiedene Bereiche evaluiert, Empfehlungen abgegeben
und die Umsetzungen dieser Empfehlungen nachkontrolliert. Die wichtigste mit
Vorstössen verbundene Untersuchung der GPK im 2014 betraf das Beschaffungswesen
(inkl. der Untersuchung des Informatikprojektes Insieme), wobei in diesem
Zusammenhang auch die Protokollführung im Bundesrat gerügt wurde. In beiden
Kammern kurz diskutiert wurde zudem die Personalplanung, inklusive dem Beizug
externer Mitarbeiter. Ins Visier geriet dabei das Bundesamt für Energie, das zahlreiche
Aufträge unter der Hand vergeben haben soll. 29

Aufgrund des Berichtes der Arbeitsgruppe Insieme, in dem eine Reihe von Problemen
bei der Steuerung und Führung bei IT-Projekten aufgezeigt wurden, leitete der
Bundesrat eine Prüfung aller IKT-Grossprojekte ein. Dies reichte der
Geschäftsprüfungskommission des Ständerates allerdings noch nicht. Neben einer
Änderung des Finanzkontrollgesetzes forderte die GPK-SR mittels Postulat auch eine
Evaluation von Hermes 5, einer Projektmanagementmethode, die vom Bund
mitentwickelt und seit einiger Zeit auch bei IT-Projekten angewendet wird. Das
Postulat, das vom Bundesrat abgelehnt wurde, weil die Überprüfung von Hermes bereits
standardmässig vorgenommen werde, passierte die kleine Kammer mit 25 zu 3
Stimmen. Die Kantonsvertreterinnen und -vertreter folgten damit dem Argument der
GPK, dass mit einer Evaluation vor allem die Wirkung von Hermes 5 überprüft werden
soll. 30

POSTULAT
DATUM: 17.03.2015
MARC BÜHLMANN

Der Jahresbericht der Geschäftsprüfungskommissionen und der
Geschäftsprüfungsdelegation der eidgenössischen Räte (Jahresbericht GPK und
GPDel) gibt jeweils Auskunft über die von den Aufsichtskommissionen in einem Jahr
getätigten Kontrollen, deren Ergebnisse und daraus abgeleiteten Empfehlungen. Wie in
ihrem Jahresprogramm 2015 beschlossen, hatte sich die GPK 2015 auf die elektronische
Auszählung von Stimmen, die Auswirkungen der Freihandelsabkommen und die
Verwendung unterschiedlicher Bevölkerungsszenarien fokussiert. Aufgrund
verschiedener Ungereimtheiten im Beschaffungswesen (erwähnt wurden die Vorfälle im
SECO und im ASTRA), nahm die GPK-SR zudem eine Nachkontrolle in der Verwaltung
vor. Mit Nachkontrollen soll insbesondere untersucht werden, ob die jeweils von der
GPK abgegebenen Empfehlungen auch umgesetzt werden. 
Zahlreiche weitere Kontrollen wurden im Jahresbericht beschrieben, so etwa die
Protokollführung des Bundesrates, die Wahl des obersten Kaders durch den Bundesrat,
die Probleme mit der Anstellung externer Mitarbeiter und dem Beibezug externer
Experten oder die Cyber-Abwehr des Bundes. Auch der Bericht zu "Insieme" fand noch
einmal Eingang in die GPK-Berichterstattung. Man habe festgestellt, dass die
Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden verbessert und die GPK gestärkt werden
müssten. 
In der Ständeratsdebatte wies der GPK-Kommissionspräsident Hans Stöckli (sp, BE)
darauf hin, dass man zwar vieles entdeckt habe, was nicht funktioniere, zugleich habe
man aber auch feststellen können, dass die Verwaltung sehr gut sei und eine insgesamt
sehr gute Arbeit leiste. Damit dies weiter der Fall sein könne, müsse sie gestärkt
werden. Auch im Nationalrat beschränkte sich die Debatte auf die Rapporte der
verschiedenen Kommissionssprecher. Alfred Heer (svp, ZH) forderte seine
Ratskolleginnen und -kollegen auf, sich bei der GPK zu melden, wenn sie Hinweise auf
unrechtmässiges Verhalten in der Verwaltung erhielten, Ida Glanzmann (cvp, LU) sprach
von spannenden Tätigkeiten der GPK und Yvonne Feri (sp, AG) bedankte sich bei den
Nationalrätinnen und Nationalräten dafür, dass sie noch da seien, obwohl der GPK-
Bericht nicht so interessant sei. Der Bericht wurde in beiden Kammern zur Kenntnis
genommen. 31

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.03.2016
MARC BÜHLMANN

Anfang September 2016 legte der Bundesrat einen Entwurf für eine Teilrevision des
Finanzkontrollgesetzes vor. Die Änderungen beruhten auf Forderungen, die 2014
mittels zweier gleichlautender Motionen von beiden Räten überwiesen worden waren.
Ursprung dieser Motionen war der Untersuchungsbericht der GPK beider Räte zum
abgebrochenen Informatikprojekt INSIEME. 
Mit der neuen Gesetzesgrundlage wurde eine Institutionalisierung der Zusammenarbeit
der EFK mit den GPK vorgenommen. Ziel war es, den Informationsfluss zu verbessern.
Findet die EFK Mängel, soll dies neu nicht nur innerhalb der Verwaltung besser
kommuniziert werden, auch die GPK soll die entsprechenden Prüfberichte automatisch
erhalten. 

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.12.2016
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Die Vorlage sei «unspektakulär» und setze als sachgerechte Lösung die Forderungen
der GPK um, warb Finanzminister Ueli Maurer in der Wintersession 2016 im Ständerat
für die Revision. Das Geschäft gab in der Tat keinen Anlass zu Diskussionen und die
kleine Kammer nahm den Entwurf in der Gesamtabstimmung mit 39 zu 0 Stimmen an. 32

In ihrem Jahresbericht 2016 legten die GPK und die GPDel ihre Tätigkeit im
Berichtsjahr bei ausgewählten Themen dar. Die Aufsichtsbehörden hatten ihr
Augenmerk 2016 schwerpunktmässig auf die Inspektion zur Sistierung der
bodengestützten Luftverteidigung 2020 (BODLUV) gelegt. Der Bericht der Arbeitsgruppe
wurde auf Anfang 2017 erwartet. Darüber hinaus hatten die GPK im Berichtjahr
Rapporte zum Personal im diplomatischen Dienst und zur Qualität der
Verbundpartnerschaft in der Berufsbildung sowie eine Nachkontrolle zum Beizug von
Experten in der Verwaltung vorgelegt. Im vorgelegten Bericht wurden zudem
Untersuchungen beschrieben, die bisher nicht in einem spezifischen Bericht vorlagen.
So etwa die vorgeschlagenen Verbesserungen am Bundesverwaltungsgericht, die
Untersuchung über die Konsequenzen des Cyberangriffs auf die RUAG oder die
Evaluationen zu Auswirkungen von Freihandelsabkommen. Insgesamt hatten sich die
Mitglieder der GPK im Jahr 2016 laut Bericht zu 16 Plenar- und 60
Subkommissionssitzungen getroffen. Die GPDel hatte 17 Sitzungen durchgeführt. 33

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.01.2017
MARC BÜHLMANN

Der Nationalrat diskutierte in der Frühjahrssession 2017 über die Teilrevision des
Finanzkontrollgesetzes. Eintreten wurde ohne Gegenantrag beschlossen. Zu reden gab
allerdings ein Minderheitsantrag Keller (svp, NW). Die Teilrevision sah vor, dass die EFK
selber entscheiden könne, wie sie über laufende Geschäfte informiert. Peter Keller
beanstandete im Namen seiner achtköpfigen Minderheit, dass die EFK in letzter Zeit mit
ihrer Kommunikation in die politische Debatte eingegriffen habe. Das gehe nicht an,
weshalb die Minderheit das Festhalten einer zurückhaltenden Kommunikation seitens
der Kontrollstelle fordere, wenn es um Geschäfte gehe, die sich noch in der
parlamentarischen Beratung befänden oder über die in einer Volksabstimmung
entschieden werde. 
Keller deutete dabei die Information der EFK im Vorfeld der Abstimmung zur
Unternehmenssteuerreform III an: Wenige Tage vor der Abstimmung informierte die
EFK, dass die Prognosen des Bundesrates hinsichtlich Folgekosten von Regulierungen
nicht immer korrekt seien. Die Forderung der Minderheit vermochte allerdings nur die
geschlossene SVP-Fraktion und 7 Mitglieder der FDP-Liberale Fraktion zu überzeugen.
Die restlichen 112 stimmenden Nationalrätinnen und Nationalräte schlossen sich der
Vorlage an, wie sie vom Ständerat überwiesen worden war. In der Gesamtabstimmung
hiess die grosse Kammer den Entwurf dann mit 187 zu 0 Stimmen (keine Enthaltungen)
gut.
Am Ende der Frühjahrssession gab es bei den Schlussabstimmungen weder im
Nationalrat (195 zu 0 Stimmen; 2 Enthaltungen) noch im Ständerat (45 zu 0 Stimmen;
keine Enthaltungen) Opposition gegen das revidierte Finanzkontrollgesetz. 34

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.03.2017
MARC BÜHLMANN

Hermes 5 ist eine Projektführungsmethode, die seit 2013 in der gesamten Verwaltung
des Bundes Anwendung findet. Mittels Postulat war der Bundesrat aufgefordert
worden, eine Evaluation von Hermes 5 durchzuführen. Der Bericht zu dieser Evaluation
wurde Ende Oktober 2017 vorgelegt. Der Bundesrat machte darin klar, dass Hermes
lediglich eine Methode sei, die Projektabläufe kläre, nicht aber für einen Projekterfolg
sorgen könne. Jedes Projekt sei einmalig und benötige spezifische Fähigkeiten der
Projektleitenden. Die Methode für eine Projektabwicklung zu evaluieren sei deshalb
schwierig, weil Projekterfolge oder -misserfolge nur schwer dieser Methodik
zuzuordnen seien. Freilich zeigten die Assessments einzelner Grossprojekte, dass
Hermes konsequent angewendet werde. Die Methode werde aufgrund von
Rückmeldungen auch kontinuierlich angepasst und ergänzt. Eine Evaluation von Hermes
erachte der Bundesrat deshalb als nicht zielführend. Die Ressourcen seien vielmehr in
die Projektassessments zu investieren. 35
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Jeweils zu Beginn eines Jahres – und rechtzeitig auf die Frühjahrssession – legen die
GPK und die GPDel ihren gemeinsamen Jahresbericht vor, in welchem jeweils die
wichtigsten Kontrollen, deren Ergebnisse und daraus abgeleitete Empfehlungen
veröffentlicht werden. Im Berichtsjahr trafen sich die Mitglieder der GPK 85 Mal und
diejenigen der GPDel 12 Mal zu Sitzungen, um ihren Auftrag der Oberaufsicht über
Regierung und Verwaltung wahrzunehmen und zu überprüfen, ob die Bundesbehörden
im Sinne von Verfassung und Gesetz handelten. 
Im Jahresbericht 2017 wurden vor allem jene Untersuchungen beschrieben, zu denen
bisher nur wenig oder keine öffentlichen Informationen vorlagen. Gegenstand des
Berichts waren unter anderem das elektronische Gerichtsdossier, das
Informationssystem Verkehrszulassung (IVZ) des ASTRA oder eine Nachkontrolle des
Behördenverhaltens im Zusammenhang mit dem Rücktritt des ehemaligen
Nationalbankpräsidenten Philipp Hildebrand. Die Einführung eines elektronischen
Gerichtsdossiers gilt als eine der grossen Herausforderungen der kommenden Jahre
und soll eng von der GPK begleitet werden. Auch das Informatikprojekt IVZ gilt als
Schlüsselprojekt und wird deshalb laufend überprüft. Die GPK zeigte sich mit den
Entwicklungen insgesamt zufrieden. Ebenfalls als zufriedenstellend wurde bewertet,
dass der Bundesrat die im Nachgang des Rücktritts von Philipp Hildebrand aufgestellten
Empfehlungen weitestgehend umgesetzt habe. Weiter waren im Bericht erstmals auch
die laufenden Inspektionen aufgeführt, so etwa eine Untersuchung zu den
Bevölkerungsszenarien, zur Öffentlichkeitsarbeit des Bundes oder zu DNA-Analysen in
Strafverfahren. Themen, die 2017 besonders im Fokus standen – die intensiv
untersuchte Problematik bezüglich der Bürgschaften des Bundes für die
Hochseeschifffahrt, die Sistierung von BODLUV oder die Evaluationen der
parlamentarischen Verwaltungskontrolle – wurden im Bericht bewusst nur am Rande
erwähnt. Die Räte nahmen am 6. (Ständerat) bzw. am 7. März (Nationalrat) Kenntnis vom
Bericht. 36

BERICHT
DATUM: 30.01.2018
MARC BÜHLMANN

Martina Munz (sp, SH) stiess sich am Begriff Expertenkommission und forderte mit einer
Motion geschlechtergerechte Namen für Fachkommissionen. In der Tat könnten – so
der Bundesrat in seiner Antwort – «zusammengesetzte Wörter [...], deren erstes Glied
eine Personenbezeichnung ist, manchmal als nicht geschlechtergerecht empfunden [...]
werden». Es entspreche dem Sprachgesetz und den Empfehlungen des Bundes, dass
dies vermieden werden soll. Auch wenn es momentan lediglich vier
ausserparlamentarische Kommissionen gebe, die den Titel «Expertenkommission»
trügen, empfehle der Bundesrat die Motion zur Annahme und werde die vier erwähnten
Gremien anregen, bei nächster Gelegenheit den Namen zu ändern, etwa in den von der
Motionärin vorgeschlagenen Begriff «Fachkommission». Die zweite Forderung, nämlich
für eine ausgewogene Vertretung der Geschlechter innerhalb dieser Kommissionen zu
sorgen, erachtete die Regierung als bereits erfüllt, da entsprechende Massnahmen
schon seit einiger Zeit ergriffen worden seien und auch Früchte trugen. 
Normalerweise wird eine vom Bundesrat zur Annahme beantragte Motion
stillschweigend angenommen. Dies war allerdings hier nicht der Fall, weil der Vorstoss
von Natalie Rickli (svp, ZH) bekämpft wurde. Eine Diskussion über das Anliegen muss
nun also noch stattfinden. 37

MOTION
DATUM: 15.06.2018
MARC BÜHLMANN

Bundesverwaltung - Personal

Der Streit zwischen Bundesrat Stich und dem Parlament über die Pensionskasse des
Bundespersonals konnte noch nicht beigelegt werden. Anlass der Auseinandersetzung
bildeten sowohl die Führung, als auch die Probleme mit der Einführung der EDV und die
Ungewissheit über die finanzielle Situation. In einem Bundesbeschluss hatte das
Parlament Ende 1994 unter anderem festgehalten, dass der Bundesrat bis Ende 1997
revidierte Statuten vorlegen muss, welche eine Reduktion des technischen Defizits der
Kasse erlauben (BRG 94.070). Die Finanzdelegation beider Räte wiederholte in ihrem
Bericht an die Finanzkommissionen ihre Vorwürfe an die Pensionskasse und
bemängelte, dass keine Besserung eingetreten sei. Sie hielt insbesondere fest, dass die
Buchhaltung nicht ordnungsgemäss geführt werde und deshalb nicht belegt werden
könne, dass die in der Staatsrechnung ausgewiesenen Zahlen der Realität entsprechen
würden.

Im Sommer verlangte die CVP-Fraktion die Einsetzung einer parlamentarischen
Untersuchungskommission (PUK) und reichte eine parlamentarischen Initiative Hess
(cvp, ZG; Pa.Iv. 95.412) ein. Diese wurde allerdings zurückgezogen, nachdem das Büro

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.10.1995
HANS HIRTER
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beschlossen hatte, dem Parlament einen Bundesbeschluss zur Einsetzung einer PUK zu
beantragen (BRG 95.067). Dieser wurde in der Herbstsession 1995 dem Parlament
vorgelegt. Dagegen hatten sich die Fraktionen von SP und LdU/EVP ausgesprochen; eine
PUK sei überflüssig, weil die nötigen Unterlagen für eine Untersuchung durch eine
ständige Parlamentskommission vorliegen würden. Der Ständerat lehnte zuerst einen
Antrag seines Büros ab, vor dem Entscheid über die Einsetzung einer PUK von der
Finanzdelegation und der GPK einen Bericht erstellen zu lassen; dann stimmte er gegen
einen Nichteintretensantrag Onken (sp, TG) und für die Einsetzung einer PUK. Die aus je
fünf Mitgliedern beider Räte zusammengesetzte und von Ständerat Schiesser (fdp, GL)
präsidierte Kommission wurde am 6. Oktober gebildet. 38

Die im Vorjahr auf Verlangen der CVP-Fraktion eingesetzte parlamentarische
Untersuchungskommission (PUK) zur Abklärung von Organisations- und
Führungsproblemen bei der Pensionskasse des Bundespersonals legte im Oktober
ihren ausführlichen Bericht vor. Sie hielt darin fest, dass nicht technische Probleme mit
dem EDV-System, sondern erhebliche Organisations- und Führungsdefizite die
Hauptursachen für die Missstände darstellten. Diese Defizite waren nach Ansicht der
PUK nicht bloss auf der Ebene der Pensionskasse angesiedelt, sondern auch bei der
Führung des Finanzdepartementes. Der Hauptverantwortliche für das Debakel ist für
die PUK eindeutig der im Herbst 1995 zurückgetretene sozialdemokratische Bundesrat
Stich. Vorgeworfen wurde ihm nicht nur eine verfehlte Personalpolitik bei der
Besetzung von Führungsstellen, sondern auch, es versäumt zu haben, rechtzeitig eine
Analyse und Reorganisation der Kasse in die Wege zu leiten, und auf Vorhaltungen aus
dem Parlament nicht oder abwiegelnd reagiert zu haben. Aber auch der
Gesamtbundesrat wurde von der Kritik nicht ausgenommen: aus Rücksicht auf den Chef
des EFD habe er seine Rolle als Oberaufsichtsgremium erst spät und auch dann bloss
zögerlich wahrgenommen.

Die SP-Spitze reagierte heftig auf die Anschuldigungen gegen ihren alt Bundesrat und
liess am Bericht und seinen Verfassern (darunter auch die SP-Abgeordneten Leemann,
ZH und Plattner, BS) kein gutes Haar. Parteipräsident Bodenmann warf dem Bericht vor,
dass er nichts Neues an den Tag gebracht habe und nur eine politische Racheaktion an
Stich darstelle.

Die beiden Parlamentskammern nahmen vom Bericht nach ausführlicher Diskussion
Kenntnis. Kritik kam wie bereits nach der Veröffentlichung von den Sozialdemokraten,
welche die harte Wortwahl gegenüber Stich und die mangelnde Anerkennung seiner
Leistungen in anderen Bereichen bemängelten. Immerhin waren auch sie
einverstanden, dass das Parlament den Bericht zur Kenntnis nimmt. Die PUK hatte
zusätzlich zum Bericht fünf Postulate, drei Motionen und fünf parlamentarische
Initiativen formuliert, in welche sie 43 Empfehlungen verpackte. Diese verlangen
Änderungen einerseits bei der Struktur der Kasse und andererseits bei der Aufsicht
über die Kasse und sollen zudem eine Verbesserung der parlamentarischen Kontrolle
über die Bundesverwaltung insgesamt bringen. Diese Vorschläge fanden im Nationalrat
Zustimmung. Der Ständerat überwies sie ebenfalls; die Motion, welche die Einrichtung
einer Ombudsstelle für Fragen und Klagen der Versicherten forderte, allerdings nur in
Postulatsform. (Zur Vorbotschaft für das neue Bundespersonalgesetz siehe hier.) 39

BERICHT
DATUM: 10.12.1996
HANS HIRTER

Die Motion Feller (fdp, VD), die ein öffentliches Register über Interessenbindungen der
Verwaltung gefordert hätte, wurde zwar mit 77 zu 112 Stimmen relativ deutlich
abgelehnt, – der Waadtländer Freisinnige erhielt zwar fast alle Stimmen der SVP-, aber
nur einen kleinen Teil seiner eigenen Fraktion – eröffnete aber dennoch einen
interessanten Einblick in den unbestrittenen Einfluss der Bundesverwaltung auf die
Politik. Olivier Feller hatte ein Register gefordert, mit dem Transparenz über
Interessenbindungen bei jenen Bundesangestellten hätte hergestellt werden sollen, die
in die Vorbereitung politischer Entscheide involviert sind. Feller argumentierte, dass
wichtige Beamte die Möglichkeit hätten, Gesetzesentwürfen eine bestimmte
ideologische Ausrichtung zu geben. 
Ueli Maurer, der im Nationalrat die ablehnende Haltung des Bundesrats verteidigte,
bestritt dies nicht. Dies ergebe sich auch nur schon aus der sehr grossen Anzahl an
Vorstössen, die nicht vom Bundesrat selber, sondern von der Bundesverwaltung
beurteilt würden. Zwar entscheide die Regierung dann endgültig, aber der politische
Einfluss der Verwaltung habe in den letzten Jahren unbestritten zugenommen. Freilich
würde die Motion Feller an dieser Situation nichts ändern, da die Interessenbindungen

MOTION
DATUM: 06.03.2018
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in der Regel bereits bekannt seien oder aber ohne Probleme nachgefragt werden
könnten – etwas, das der Motionär als zu aufwändig bezeichnet hatte. Man könne davon
ausgehen, dass die persönlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesrätinnen
und Bundesräte Parteimitglieder der entsprechenden Partei seien, so Maurer weiter.
Aus persönlicher Erfahrung könne er zudem sagen, dass «politisch anders tickende»
Mitarbeitende zwar ihre Haltung darlegten, aber noch nie versucht hätten, seine
Meinung zu beeinflussen. 40

Parlamentsmandat

Die Bestimmung der Kommissionszusammensetzung nach eidgenössischen Wahlen ist
ein für die Politikgestaltung in der Legislatur ziemlich entscheidendes, aber in den
Medien selten ausführlich beleuchtetes Ereignis. Die je elf Kommissionen in beiden
Kammern werden mit je 13 (Ständerat) bzw. je 25 (Nationalrat) Parlamentarierinnen und
Parlamentariern besetzt. Wie viele Sitze die Parteien in diesen Kommissionen erhalten,
ist erstens abhängig von den Mandaten. Bei der Verteilung der total 143 Mandate im
Ständerat und der 275 Mandate im Nationalrat kommt es zweitens allerdings zu
Restmandaten, die vom Büro-NR bzw. dem Büro-SR verteilt werden. Wie diese
Verteilung aussieht, kann für die Politik der Kommissionen entscheidend sein. Dies war
für die 50. Legislaturperiode insbesondere auch deshalb der Fall, weil die SVP und die
FDP aufgrund ihrer Wahlgewinne in mehreren Kommissionen zusammen die Mehrheit
haben werden. Ein provisorischer Verteilschlüssel wurde Mitte November vorgelegt.
Welche Parlamentarierinnen und Parlamentarier Einsitz in welchen Kommissionen
nehmen, bestimmen dann die Fraktionen selber. Die Kommissionspräsidien werden alle
zwei Jahre neu besetzt. Die Wahl aller Präsidien und aller Kommissionsmitglieder fand
dann am 10. Dezember statt. 
In der Tat waren die SVP und die FDP in sechs (WAK-NR, SPK-NR, KVF-NR, SiK-NR, RK-
NR, FK-NR) der elf Nationalratskommissionen in der Mehrheit und konnten so
politischen Geschäften von Beginn weg ihren Stempel aufdrücken. Insbesondere die
WAK, in der als Schnittstelle Geschäfte aus allen Bereichen behandelt werden, wird als
wichtig erachtet.
Die SVP wird für die nächsten beiden Jahre die KVF-NR, die SPK-NR, die GPK-NR, die
APK-NR und die WBK-NR präsidieren. Die SiK-NR und die SGK-NR werden von der FDP
und die Urek-NR von der CVP geleitet. Die SP wird der WAK-NR, der FK-NR und der RK-
NR vorstehen. Dies war für Susanne Leutenegger Oberholzer (BL) wichtig, da sie mit
dem zu erwartenden Präsidiumssitz in der WAK auch ihren persönlichen Wahlkampf
befeuert hatte. 
Die Zuteilung der einzelnen Parlamentarierinnen und Parlamentarier zu den
Kommissionen sei eine der undankbarsten Aufgaben eines Fraktionschefs, zitierte die
BaZ SP-Sprecher Michael Sorg. Normalerweise müssen neu gewählte
Parlamentsmitglieder warten, bis sie in ihre Wunsch-Kommission einsitzen können.
Dies war nicht der Fall für Roger Köppel (svp, ZH), der in die APK gewählt wurde, und
auch nicht für Magdalena Martullo-Blocher (svp, GR), die auf Anhieb in der
prestigeträchtigen WAK sitzen wird. Auch Neo-Nationalrat Tim Guldimann (sp, ZH)
durfte in seiner Wunschkommission, der APK, Einsitz nehmen. 41

ANDERES
DATUM: 10.12.2015
MARC BÜHLMANN

In der seit der "Kasachstan-Affäre" sehr virulenten Diskussion ums Lobbying, brachte
Kathrin Bertschy (glp, BE) ein neues Argument ein: Die Interessenvertretung in den
Kommissionen durch die Parlamentsmitglieder selber. Diese sei freilich gewollt, aber
wenn es bei der vertraulichen Vorberatung von wichtigen Geschäften in den
Kommissionen zu einer Vertretung von direkten finanziellen Eigeninteressen komme,
dann sei der Bogen überspannt. Für einen solchen Fall forderte die Berner Grünliberale
eine Ausstandspflicht für Kommissionsmitglieder. Als Beispiel führte sie den Landwirt
an, der in der Kommission weder über die Ausgestaltung noch über die Höhe von
Direktzahlungen, die er selber ja auch erhalte, mitberaten dürfe. 
Die Mehrheit der SPK-NR erachtete es als schwierig, gerechte Massstäbe für eine solche
Ausstandsregelung zu finden. Sie stellte die rhetorische Frage ob ein Hersteller von
Solarpanels bei der Diskussion um die Energiewende, oder ein Rentner bei der
Vorberatung von Geschäften zur Altersrente, oder ein Skilehrer bei der Beratung zur
Förderung des Tourismus ebenfalls in den Ausstand treten müsste. Es sei schwierig hier
Grenzen zu ziehen und deshalb müsse man weiterhin auf eine gute und repräsentative
Besetzung der Kommissionen, die in der Verantwortung der Fraktionen liege, zählen.
Erst wenn diese Selbstregulierung nicht mehr funktioniere, müsse man sich über Regeln
Gedanken machen. 

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
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In der Ratsdebatte versuchte eine Minderheit vergeblich, den Unterschied zwischen
Interessenvertretung und Vertretung von Eigeninteressen deutlich zu machen. Auch die
Nennung der konkreten Beispiele aus der letzten Legislatur vermochte die
Ratsmehrheit nicht umzustimmen. Die Vertreterin der Kommissionsminderheit und
Parteikollegin der Initiantin – Tiana Angelina Moser (glp, ZH) – erwähnte etwa die
Agrarreform 2014-2017 oder die Beratung des Alkoholgesetzes, das von einer
Jugendschutzvorlage zu "einem Schnapssubventionsgesetz mutiert" sei. Die
Volksvertreterinnen und -vertreter wollten aber von einer Ausstandspflicht nichts
wissen und versenkten das Anliegen mit 118 zu 64 Stimmen bei 12 Enthaltungen. Die GLP
wurde von den geschlossen stimmenden Fraktionen der SP und GP unterstützt. 42

Eigentlich ist im Parlamentsgesetz (Art. 47) geregelt, dass vertraulich sei, was
parlamentarische Kommissionen beraten. Allerdings wird diese Regel wohl ziemlich
häufig verletzt, da Verbände oder Fraktionsangehörige, aber auch
Medienvertreterinnen und -vertreter häufig Informationen über Kommissionssitzungen
erhalten dürften. Geben die Medien diese Informationen preis, kann dies für sie selber
allerdings rechtliche Folgen haben. In der Tat war 2016 ein Journalist der Basler Zeitung
von der Bundesanwaltschaft per Strafbefehl zu einer Geldbusse von CHF 300 verurteilt
worden, weil er in seinem Zeitungsbeitrag detaillierte Diskussionspunkte und
Abstimmungen der RK-NR im Vorfeld der Beratungen zum Geldspielgesetz aufgelistet
hatte. Zwar war im damaligen Verfahren nicht klar geworden, woher die Informationen
stammten, der Medienschaffende wurde aber wegen Publikation geheimer
Informationen bestraft (StGB Art. 293). Dies blühte auch einem Blick-Journalisten, der
Anfang Mai von einer Sitzung der RK-NR zur Aktienrechtsreform berichtete, bei welcher
Hans-Ueli Vogt (svp, ZH) den Raum verlassen habe. Die Gründe für diesen «Eklat im
Bundeshaus», wie der Blick titelte, wurden sehr detailliert, mit Nennung der Personen
und ihren Aussagen während der Sitzung ausgeführt. Zahlreiche Medien, darunter gar
ein deutsches Nachrichtenportal, nahmen den Ball auf. Es sei zum Eklat gekommen,
weil Vogt nicht der gleichen Meinung gewesen sei wie seine Partei und die SP ihm
vorgeworfen habe, als Kommissionssprecher – Vogt wäre dafür vorgesehen gewesen –
nicht glaubwürdig zu sein. Die verbalen Angriffe gegen den Zürcher seien sehr heftig
gewesen. Ende Mai reichte die RK-NR bei der Bundesanwaltschaft Strafanzeige gegen
unbekannt wegen Verletzung des Kommissionsgeheimnisses ein. 43

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 31.05.2018
MARC BÜHLMANN

Parlamentsorganisation

Nebst den vom Bundesrat und der Bundesanwaltschaft eingeleiteten Untersuchungen
führte der Rücktritt von Bundesrätin Kopp zur Einsetzung einer parlamentarischen
Untersuchungskommission (PUK) durch die Bundesversammlung. Es war nach der
Untersuchung der Kostenüberschreitungen bei der Mirage-Beschaffung 1964 erst das
zweite Mal, dass das Parlament eine parlamentarische Untersuchungskommission
einsetzte. Gestützt auf die gesetzlichen Grundlagen, die das Parlament im Nachgang an
die Untersuchung der Mirage-Affäre geschaffen hatte (Geschäftsverkehrsgesetz Art. 53
ff.), ist eine PUK mit bedeutend mehr Kompetenzen ausgestattet als die ständigen
Geschäftsprüfungskommissionen. Insbesondere kann sie Beamte und übrige
Auskunftspersonen als Zeugen vernehmen und Einsicht in alle Akten der
Bundesverwaltung nehmen.
Die vier Regierungsparteien machten sich die ursprünglich von der SP und der GPS
vorgebrachte Forderung nach einer Sonderabklärung zu eigen und beantragten dem
Parlament die Einsetzung einer PUK. Diese sollte nicht nur die Umstände der Demission
von alt-Bundesrätin Kopp, sondern auch ihre Amtsführung und Vorwürfe gegen das
EJPD im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Drogenhandels und der
Geldwäscherei unter die Lupe nehmen. Die beiden Kammern stimmten im Rahmen
einer Sondersession am 31. Januar der Einsetzung einer aus je sieben National- und
Ständeräten gebildeten PUK zu. Der Vorsitz über die nationalrätliche Unterkommission,
und damit auch über die gesamte PUK, wurde – nach einigem parteipolitischem
Gerangel – dem Sozialdemokraten Moritz Leuenberger (ZH) übertragen. 44

BERICHT
DATUM: 31.01.1989
HANS HIRTER
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Zur Abklärung der Tätigkeiten der Nachrichtendienste, der Abwehr und der
Vorbereitung von Notstandsmassnahmen setzte das Parlament 1990 im EMD eine zweite
Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK-II) ein. Das Ratsbüro hatte zuerst
entsprechende Motionen der SP und der GP abgelehnt und beantragt, die mit weniger
Kompetenzen ausgestattete Geschäftsprüfungskommission mit den Abklärungen zu
beauftragen. Unter dem Eindruck neuer Enthüllungen namentlich über
Datensammlungen im Militärdepartement änderte es jedoch seine Meinung und sprach
sich ebenfalls für eine zweite Puk aus. Zu ihrem Präsidenten wurde Ständerat Carlo
Schmid (cvp, Al) gewählt. 45

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.03.1990
HANS HIRTER

Die Geschäftsprüfungskommissionen beider Räte unterbreiteten dem Parlament eine
parlamentarische Initiative für die Schaffung einer Fachstelle für
Verwaltungskontrolle. Diese soll im Auftrag der GPK die Aufgabenerfüllung der
Verwaltung sowie die Wirkungen staatlichen Handelns untersuchen. Damit sie effizient
arbeiten kann, soll sie gegenüber der Verwaltung dieselben Rechte auf
Auskunftserteilung und Akteneinsicht erhalten wie die GPK. Die neue Stelle soll in die
Parlamentsdienste eingeordnet werden und ihr Leiter durch den Bundesrat — nach
Anhörung der Geschäftsprüfungskommissionen — gewählt werden. Der ursprüngliche
Plan einer gemeinsamen Stelle für Regierung und Parlament musste von den GPK nach
dem im Herbst 1989 erfolgten Entscheid des Bundesrates für die Schaffung einer
eigenen Fachstelle für Verwaltungskontrolle aufgegeben werden. Das Parlament
verabschiedete die Vorlage oppositionslos. 46

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.03.1990
HANS HIRTER

Die in der Wintersession 1989 vom Parlament überwiesene Initiative der Puk I für einen
Ausbau der parlamentarischen Oberaufsicht über die Verwaltung fand im Berichtsjahr
eine Konkretisierung. Die GPK des Ständerates machte in Form einer ausformulierten
parlamentarischen Initiative den Vorschlag, das Geschäftsverkehrsgesetz in dem Sinn zu
ändern, dass die Geschäftsprüfungskommissionen (GPK) der beiden Räte mit einer
Zweidrittelsmehrheit auch gegen den Willen des Bundesrates auf der Herausgabe von
Akten und auf der Einvernahme von Beamten als Zeugen bestehen können. Damit
würden sie in speziellen Fällen dieselben Rechte erhalten wie eine Parlamentarische
Untersuchungskommission. Die von der Puk angeregte Schaffung einer speziellen
Delegation für derartige Fälle lehnte die GPK des Ständerates ab, da damit zwei Klassen
von Parlamentariern geschaffen würden. Der Bundesrat hatte sich sowohl in der Puk-
Debatte als auch in einer späteren Stellungnahme aus Gründen der Gewaltenteilung
und der Geheimhaltungsbedürfnisse gegen diesen generellen Ausbau der
parlamentarischen Kontrollbefugnisse ausgesprochen und lediglich eine Delegation für
Staatsschutzfragen befürwortet. 
. 47

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.12.1990
HANS HIRTER

Der Bundesrat blieb bei seiner ablehnenden Haltung zum Vorschlag der GPK für die
Bildung einer annähernd mit den Kompetenzen einer parlamentarischen
Untersuchungskommission ausgestatteten Delegation. Das Recht dieser Delegation,
die Offenlegung aller Akten auch gegen den Willen des Bundesrates durchzusetzen,
würde seiner Meinung nach den Meinungsbildungsprozess der Regierung und ihre
Stellung dem Parlament gegenüber zu sehr beeinträchtigen. Dem ursprünglichen
Anliegen der Puk EJPD, die Oberaufsicht über die Bundesanwaltschaft zu verbessern,
widersetzte sich der Bundesrat nicht. Er möchte aber, dass diese Aufgabe, wie von
einer parlamentarischen Initiative der Puk EMD vorgeschlagen, durch eine spezielle
Kommission der beiden Räte wahrgenommen wird. Bezüglich dieser als
Sicherheitsdelegation bezeichneten Spezialkommission brachte er gegenüber dem Puk-
Vorschlag zwei Einwände an: erstens müsse im Bereich der Nachrichtendienste die
Anonymität der Quellen gewährleistet bleiben und zweitens sollte die Delegation nicht
mehr als sechs Mitglieder umfassen. 48

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.02.1991
HANS HIRTER

01.01.89 - 01.01.19 16ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Das Parlament trug den Einwänden des Bundesrats nur in bezug auf die
Delegationsgrösse und einen Teil der Kompetenzen, nicht aber in bezug auf den
Aufgabenbereich Rechnung. Der Ständerat beschloss die Bildung einer ständigen aus je
drei Mitgliedern der Geschäftsprüfungskommissionen der beiden Räte gebildeten
Geschäftsprüfungsdelegation. Diese hat erstens den Dauerauftrag, die Tätigkeit im
Bereich des Staatsschutzes und der Nachrichtendienste zu überwachen. Zweitens
können ihr mit qualifiziertem Mehr (2/3) beider Geschäftsprüfungskommissionen
Aufträge zur näheren Untersuchung konkreter Fragen in anderen Verwaltungsbereichen
erteilt werden. Im Rahmen dieser Aufgaben sollen Beamte nicht nur als
Auskunftspersonen, sondern auch als Zeugen befragt und zur Herausgabe von Akten
verpflichtet werden können. Den Bedenken des Bundesrats im Hinblick auf sein
Funktionieren als Kollegialbehörde und seine freie Meinungsbildung wurde insofern
Rechnung getragen, als auf Einsicht in Akten hängiger Geschäfte, die seiner
unmittelbaren Meinungsbildung dienen, verzichtet wurde. 49

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.06.1991
HANS HIRTER

Der Nationalrat wollte noch einen Schritt weiter gehen. Er beschloss gegen den
Widerstand von Bundesrat Koller, auch die Kompetenzen der GPK auszuweiten und das
Recht des Bundesrates, die Akteneinsicht zu verweigern, auf bestimmte Fälle (als
geheim klassierte Akten, Bundesratsprotokolle und im Bundesrat umstrittene Anträge
zu hängigen Geschäften) zu limitieren. Die Vertreter der kleinen Fraktionen und der SP
kämpften vergeblich für eine Vergrösserung der Delegation von sechs auf acht oder
neun Mitglieder, damit in ihr alle Fraktionen vertreten sein können. 50

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.11.1991
HANS HIRTER

In der Differenzbereinigung beschloss der Ständerat, die vom Nationalrat
verabschiedete Kompètenzerweiterung der GPK von der Frage der Schaffung einer
Geschäftsprüfungsdelegation abzutrennen, damit letztere zügig zu Ende beraten
werden kann. Der Nationalrat schloss sich diesem Vorgehen an. Bei den Kompetenzen
der Delegation setzte sich die vom Nationalrat vorgenommene Erweiterung durch, dass
nicht nur Beamte des Bundes, sondern auch Privatpersonen als Zeugen einvernommen
werden können. 51

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.12.1991
HANS HIRTER

Der Nationalrat nahm eine parlamentarische Initiative Bonny (fdp, BE) an, welche den
Rechtsschutz für Personen, welche von Ermittlungen durch parlamentarische
Untersuchungskommissionen in ihren Interessen unmittelbar betroffen sind, präziser
formulieren will. 52

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.06.1992
HANS HIRTER

Um für die neuen Anforderungen gewappnet zu sein, welche an die parlamentarische
Oberaufsicht der Verwaltung gestellt werden, haben sich die
Geschäftsprüfungskommissionen der beiden Räte ein neues Leitbild gegeben. 53

ANDERES
DATUM: 16.09.1992
HANS HIRTER

In Erfüllung einer 1990 überwiesenen parlamentarischen Initiative der PUK EMD
beantragte eine Kommission des Nationalrats, dass während der Durchführung einer
parlamentarischen Untersuchung ein gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren in
derselben Sache nur mit dem Einverständnis der Parlamentskommission aufgenommen
oder weitergeführt werden kann. Damit soll der Vorrang der parlamentarischen
Untersuchung gewährleistet werden. Insbesondere geht es darum, dass die Exekutive
nicht mit einer eigenen Untersuchung die Ermittlungsarbeiten einer PUK behindern
kann. 54

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.06.1994
HANS HIRTER

Der Bundesrat äusserte sich zum Vorschlag, wonach Ermittlungen einer PUK absoluten
Vorrang vor anderen Untersuchungen haben sollen und letztere nur mit dem
Einverständnis der PUK eröffnet werden dürfen. Er war grundsätzlich damit
einverstanden, beantragte aber, dass dies nur für disziplinar- und
administrativrechtliche, aus Gründen der Gewaltenteilung und des Föderalismus aber
nicht für strafrechtliche Verfahren gelten soll. Der Nationalrat liess sich davon nicht
überzeugen und übernahm die Anträge seiner Kommission. Er hielt zwar explizit fest,
dass die Einsetzung einer PUK die Durchführung von zivil- und administrativrechtlichen
Verfahren und strafrechtlichen Voruntersuchungen nicht verhindert. Aber, falls die

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.03.1995
HANS HIRTER
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Ermittlungen PUK-relevante Bereiche betreffen, ist deren Aufnahme von der
Zustimmung der PUK abhängig. Laufende Verfahren müssen bis zum Abschluss der PUK-
Arbeiten unterbrochen werden. 55

Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats legte eine parlamentarische Initiative
für eine verbesserte Rechtsstellung der von Ermittlungen einer PUK Betroffenen vor.
Im Geschäftsverkehrsgesetz soll insbesondere festgehalten werden, dass
Auskunftspersonen einen Anwalt beiziehen dürfen und auf ihr
Aussageverweigerungsrecht aufmerksam gemacht werden müssen. Der Bundesrat
erklärte sich zwar mit der Stossrichtung des Vorschlags grundsätzlich einverstanden,
hatte aber doch einige Bedenken. So hielt er fest, dass eine PUK-Untersuchung immer
auf eine politische und nicht eine juristische Abklärung von Missständen ausgerichtet
sein müsse. Dem Schutz der Rechte der Betroffenen komme deshalb eine geringere
Bedeutung zu als bei einem Justizverfahren. So sei z.B. Bundesbeamten, die zur
Erfüllung ihrer Dienstpflichten befragt würden, kein Recht auf Aussageverweigerung
zuzugestehen. Die Staatspolitische Kommission nahm daraufhin einige Präzisierungen
vor, welche insbesondere festhalten, dass der Rechtsschutz von Betroffenen den
Handlungsspielraum einer PUK nicht wesentlich einengen und den Zweck einer
Untersuchung nicht beeinträchtigen dürfe. So soll die PUK über den Beizug eines
Anwalts entscheiden können. Diese Präzisierung fand im Nationalrat Zustimmung;
abgelehnt wurde hingegen die vorgeschlagene Einschränkung der Verteidigungsrechte
namentlich in bezug auf Akteneinsicht. 56

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.03.1995
HANS HIRTER

Das Parlament nahm Kenntnis vom neuen Leitbild für die Arbeit und Organisation der
Geschäftsprüfungskommissionen beider Räte. 57

ANDERES
DATUM: 22.06.1995
HANS HIRTER

Der Ständerat folgte weitgehend der Version der grossen Kammer. Im Gegensatz zu
dieser entschied er jedoch, dass eine PUK nach Abschluss ihrer Arbeit zwar unter
bestimmten Umständen die Wiederaufnahme einer disziplinarischen oder
administrativen, nicht aber einer strafrechtlichen Untersuchung untersagen kann. Für
die Befürworter einer umfassenden Ermächtigung wäre diese Zusicherung des Schutzes
vor weiteren Verfahren ein gutes Mittel gewesen, um die Aufklärungsarbeit einer PUK zu
erleichtern. Nachdem der Nationalrat in dieser Frage nachgegeben hatte, konnten die
neuen Bestimmungen in der Herbstsession verabschiedet werden. 58

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.09.1995
HANS HIRTER

Die Staatspolitischen Kommissionen (SPK) beider Parlamentskammern möchten die
Totalrevision der Bundesverfassung nutzen, um auch die Beziehungen zwischen
Regierung und Parlament teilweise neu zu ordnen. Ihr am 6. März verabschiedeter
Zusatzbericht schlägt gewisse Kompetenzverschiebungen zugunsten der
Bundesversammlung sowie einige Neuerungen bei der Organisation der
parlamentarischen Arbeit vor. Die wohl bedeutendste der beantragten
Kompetenzverschiebungen betrifft die Aussenpolitik. Hier soll in Zukunft nicht mehr
die Regierung, sondern das Parlament die wichtigen Zielsetzungen beschliessen. Im
weiteren soll die bereits bestehende Praxis, dass das Parlament über wichtige
Bundesprojekte entscheiden und bei der allgemeinen politischen Planung mitwirken
kann, verfassungsmässig abgesichert werden. Mehr Mitwirkungsrechte sieht der
Entwurf auch beim Erlass von Verordnungen vor. Das Parlament soll das Recht
erhalten, das vom Bundesrat dabei anzuwendende Verfahren gesetzlich vorzugeben.
Verordnungen, die sich nicht auf Gesetze, sondern direkt auf den Verfassungsauftrag
(Schutz der Landesinteressen sowie der inneren und äusseren Sicherheit) stützen,
müssten gemäss Kommissionsentwurf nachträglich vom Parlament genehmigt werden.
Als weitere Neuerung schlugen die Kommissionen vor, die in den beiden Räten nicht
gleich gehandhabte Anwendung der verbindlichen Aufträge an den Bundesrat in der
Form von Motionen zu klären. Bisher hatte der Bundesrat oft Motionen aus formellen
Gründen als sogenannt unechte Motionen bekämpft, weil sie seine eigenen oder an ihn
delegierte Kompetenzbereiche betrafen. Der Ständerat hatte für diese Fälle 1986
anstelle der Motion das Instrument der Empfehlung eingeführt, sich in der Praxis
allerdings nicht immer daran gehalten. Neu soll nun – als Alternative oder als Ergänzung
zur Motion – das neue Instrument des Auftrags geschaffen werden. Für den
Kompetenzbereich des Parlaments wäre ein derartiger Auftrag wie die bisherigen
Motionen verbindlich; für den Kompetenzbereich der Regierung oder an sie delegierte

BERICHT
DATUM: 06.03.1997
HANS HIRTER
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Bereiche käme ihm der Charakter einer Richtlinie zu. Für Leistungsaufträge im Rahmen
der Verwaltungsführung nach den Prinzipien des NPM hat das Parlament diese
Neuerung im Berichtsjahr bereits eingeführt.

Im Bereich der Parlamentsorganisation sieht der Entwurf vor, dass die Ratspräsidien
durch die Wahl eines zweiten Vizepräsidenten gestärkt, und die Parlamentsdienste
vollständig, das heisst auch administrativ, der Bundesversammlung unterstellt werden.
Die parlamentarischen Kommissionen sollen aufgewertet werden, indem ihnen gewisse
Entscheidkompetenzen übertragen werden. Gedacht wird dabei an Beschlüsse im
Zusammenhang mit der administrativen Parlamentsorganisation, aber auch der
parlamentarischen Oberaufsicht (z.B. Genehmigung des Geschäftsberichtes), hingegen
nicht an die Gesetzgebung.

Schliesslich nahm der Vorschlag der SPK auch zwei alte Anliegen auf: Erstens sollen die
Wählbarkeitskriterien für die Bundesversammlung flexibler und für beide Räte gleich
gestaltet werden. In Zukunft soll nur noch Personen, die an den
Entscheidungsprozessen der Regierung beteiligt sind, die Ausübung eines
Parlamentsmandats verwehrt sein. Die generelle Inkompatibilität eines
Nationalratsmandats mit einer Bundesbeamtenstelle – und auch mit einem geistlichen
Amt – würde damit aufgehoben. Zweitens möchte die Reform eine Ombudsstelle für
den Verkehr der Bürger mit der Verwaltung schaffen. Ein entsprechender Vorstoss war
1994 vom Nationalrat als überflüssig abgelehnt worden. 59

Das Parlament verabschiedete nach langwieriger Differenzbereinigung eine Teilrevision
des Geschäftsverkehrsgesetzes, welche die Rechtsstellung der von PUK-Ermittlungen
Betroffenen verbessert. Die Vorlage war 1990 von Bonny (fdp, BE) mit einer
parlamentarischen Initiative initiiert worden. 60

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.03.1997
HANS HIRTER

In Zusammenhang mit den Untersuchungen des Parlaments über Organisations- und
Führungsprobleme bei der Pensionskasse des Bundes (PKB) hatte der Ständerat im
Vorjahr einer parlamentarischen Initiative der PUK PKB zugestimmt, welche eine
uneingeschränkte Wiederwählbarkeit der Mitglieder der Geschäftsprüfungs- und der
Finanzkommission des Ständerats forderte. Mit diesem Verzicht auf die vom
Ständeratsreglement vorgeschriebene Amtszeitbeschränkung von sechs Jahren könnte
gemäss den Antragstellern die gerade im Bereich der Oberaufsicht erforderliche
Kontinuität gewährleistet werden. Das Büro des Ständerates empfahl dem Rat nun -
analog zu den vom Nationalrat 1991 eingeführten Verhältnissen - die Aufhebung der
Amtszeitbeschränkung für alle ständigen Kommissionen. Trotz der Kritik von Cavadini
(lp, NE), dass damit einer unerwünschten Spezialisierung der Ratsmitglieder Vorschub
geleistet werde, hiess das Ratsplenum diese Neuerung mit 26 zu 7 Stimmen gut. 61

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.06.1997
HANS HIRTER

Die ständerätliche Verfassungskommission hielt sich an diesen Ratschlag des
Bundesrates. Die nationalrätliche Kommission erachtete hingegen dieses Tempo als
ungenügend und nahm mit Ausnahme der gesetzlichen Regelung des Verfahrens beim
Erlass von Verordnungen alle oben erwähnten Vorschläge der SPK bereits in ihren
Beschluss über die Verfassungsnachführung auf. 62

BERICHT
DATUM: 21.11.1997
HANS HIRTER

Mit zwei Motionen versuchte Nationalrat Mugny (gp, GE), die Position der kleinen
Fraktionen bei der Zuteilung von Sitzen in den parlamentarischen Kommissionen und
in der Finanzdelegation (00.3238) (wo zur Zeit nur die vier grossen Fraktionen vertreten
sind) zu verbessern. Zudem verlangte er, die Sitzzahl der Kommissionen derart zu
erhöhen, dass jedes Parlamentsmitglied auch in mindestens einer Kommission Einsitz
nehmen kann. Die Ratsmehrheit verwies darauf, dass zum Erreichen dieser Ziele von
der bisherigen proportionalen Zuteilung der Sitze gemäss Fraktionsstärke abgewichen
oder die Kommissionen massiv vergrössert werden müssten und lehnte beide Vorstösse
ab. 63

MOTION
DATUM: 13.12.2000
HANS HIRTER
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Mit der Überweisung einer Motion der LP-Fraktion beauftragte der Nationalrat den
Bundesrat mit einem Ausbau der Übersetzungsdienste zwecks einer effektiven
Gleichstellung der drei Amtssprachen bei den Arbeiten der parlamentarischen
Kommissionen. Dabei ging es den Motionären nicht um die Einführung einer
Simultanübersetzung bei den Verhandlungen, sondern um die rechtzeitige
Bereitstellung aller schriftlichen Unterlagen in den drei Amtssprachen. Der Ständerat
hiess dieses Anliegen ebenfalls gut, wandelte aber den Vorstoss aus formalen Gründen
in eine Empfehlung um. 64

MOTION
DATUM: 14.12.2000
HANS HIRTER

Bei der Untersuchung von politischen Affären in der Bundesverwaltung (z.B. Fall
Bellasi, Kontakte zum früheren Regime in Südafrika) durch Delegationen der GPK hatte
sich gezeigt, dass parallel dazu laufende administrativ- und personalrechtliche
Untersuchungen zu Doppelspurigkeiten, Behinderungen und auch zu Fehlern in der
Informationspolitik gegenüber der Öffentlichkeit führen können. Die GPK-SR schlug
deshalb mit einer parlamentarischen Initiative vor, in solchen Fällen den Arbeiten der
Kommissionsdelegationen Priorität einzuräumen und ihnen das Recht zu erteilen, die
administrativ- und personalrechtlichen Untersuchungen wenn nötig zu unterbrechen.
Dies würde auch den bereits geltenden Regelungen für parlamentarische
Untersuchungskommissionen (PUK) entsprechen. Der Bundesrat hatte keine
grundsätzlichen Einwände gegen diese Vorschläge und das Parlament hiess sie gut.  65

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.12.2004
HANS HIRTER

Das Büro des Nationalrats beantragte mit einer parlamentarischen Initiative, die
rechtlichen Voraussetzungen für den elektronischen Versand von vertraulichen
Kommissionsunterlagen zu schaffen. Diese Akten werden damit im Intranet für
Berechtigte zugänglich. Beide Parlamentskammern hiessen die Neuerung in der
Herbstsession gut. Damit sind rechtlich auch die wichtigsten Voraussetzungen für die
Umsetzung der von einer Motion Noser (fdp, ZH) (06.3313) geforderten vollständig
elektronischen Führung aller schriftlichen Verhandlungsunterlagen sowohl in den
Kommissionen als auch im Plenum geschaffen. Diese Motion fand zwar Anerkennung
durch das Ratsbüro, wurde aber nicht überwiesen. 66

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.10.2006
HANS HIRTER

Auf Antrag seiner Staatspolitischen Kommission lehnte der Nationalrat mit 106 zu 56
Stimmen eine parlamentarische Initiative der SVP ab, welche die Veröffentlichung der
Sitzungsprotokolle der vorberatenden Kommissionen verlangte. Während Mörgeli (svp,
ZH) argumentierte, dass die Bürgerinnen und Bürger damit das Verhalten der von ihnen
Gewählten besser kontrollieren könnten, befürchtete eine Mehrheit der SPK davon
negative Auswirkungen auf die Parlamentsarbeit. Insbesondere würde damit der
Spielraum der Parlamentsmitglieder eingeschränkt und die Suche nach
mehrheitsfähigen Kompromissen erschwert. 67

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2008
HANS HIRTER

Der Nationalrat folgte in der Herbstsession dem Beispiel des Ständerats und löste – in
Folge einer parlamentarischen Initiative Rutschmann (svp, ZH) – seine Kommission für
öffentliche Bauten auf. Die kleine Kammer hatte diesen Schritt bereits 2008
vollzogen. 68

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.10.2010
MARC BÜHLMANN

Da die Informationspolitik des Bundesrats gegenüber den
Geschäftsprüfungskommissionen in verschiedenen Fällen teilweise sehr restriktiv
gewesen sei, legte die GPK-SR 2010 in Form einer parlamentarischen Initiative einen
Gesetzesentwurf vor, der für die GPK einen erleichterten Zugang zu
Regierungsdokumenten sichern soll. Beide GPK begründeten den Vorstoss damit, dass
ihre Tätigkeit nicht adäquat ausgeführt werden könne, wenn die Regierung zunehmend
Akten entweder gar nicht oder nur nach zähen Verhandlungen zur Verfügung stelle. Der
Bundesrat wehrte sich gegen dieses Anliegen und stützte sich dabei auf Artikel 153
Absatz 4 des Parlamentsgesetzes, der regelt, dass Unterlagen, die der bundesrätlichen
Entscheidungsfindung dienen, geheim bleiben (ausgenommen für eine
Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK)). Zwar könne Einsicht in die
Anträge gegeben werden, Einsicht in die Mitberichtsverfahren oder gar in die
Sitzungsprotokolle, wie dies die GPK-Vorlage forderte, solle zugunsten des
Kollegialitätsprinzips jedoch verwehrt werden können und einer PUK oder der GPDel
vorbehalten bleiben. Die neue Gesetzesvorlage sieht jedoch nicht nur die Möglichkeit

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.2011
MARC BÜHLMANN
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auf Einsicht sondern auf Herausgabe der Dokumente an die Aufsichtskommissionen
vor, sondern verlangt, dass auch jene Personen auskunfts- und zeugnispflichtig sind,
die früher im Dienst des Bundes gestanden haben. Den Bedenken der Exekutive
schenkte die Legislative kein Gehör. Der Ständerat nahm die vom Nationalrat
geschaffenen Differenzen, die lediglich Details betrafen, diskussionslos an. In der
Schlussabstimmung herrschte in beiden Kammern Einstimmigkeit (42 zu 0 Stimmen
bzw. 187 zu 0 Stimmen). (Für die Kritik des Ständerates siehe auch die Debatte zum
Jahresbericht der GPK-SR (11.004).) 69

Eine Verschärfung der Kontrollinstrumente forderte eine parlamentarische Initiative
der SVP-Fraktion, die verlangte, dass über einen bis zum Ende der ersten
Sessionswoche eingereichten Vorstoss zur Einsetzung einer PUK zwingend in der
gleichen Session entschieden werden müsse. Die staatspolitische Kommission des
Nationalrats hatte der Initiative zuerst zugestimmt, nach dem wuchtigen Nein der
Schwesterkommission aus der kleinen Kammer dann aber umgeschwenkt. Die
ständerätliche Kommission hatte begründet, dass eine PUK keine Eile verlange, sondern
geduldige Analyse und dass die kurze Frist das bikamerale System vor zeitliche
Probleme stellen würde. Der Nationalrat folgte diesen Argumenten und gab der
Initiative mit 52 zu 110 Stimmen keine Folge. 70

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.09.2011
MARC BÜHLMANN

Mit einer parlamentarischen Initiative forderte Thomas Minder (parteilos, SH) eine
Änderung des Parlamentsgesetzes, damit eine Veröffentlichung nicht-vertraulicher
Kommissionsunterlagen möglich wird. Beratungen von Kommissionen und die
Protokollierung derselben sind grundsätzlich vertraulich. Minder forderte, dass die
häufig zusätzlich zu den vertraulichen Dokumenten abgegebenen, so genannten
sekundären Unterlagen (z.B. Gutachten, Statistiken, Zeitungsartikel, wissenschaftliche
Arbeiten) nicht mehr der Vertraulichkeit unterstellt werden. Die bestehende Regel
widerspreche der Logik: Was öffentlich zugänglich sei, könne nicht vertraulich werden.
Die SPK-SR begrüsste die Idee. Eine Klärung tue auch deshalb Not, weil unter
Parlamentarierinnen und Parlamentariern Unsicherheit herrsche, welche Dokumente
weitergegeben werden dürften und welche nicht. Einstimmig empfahl die Kommission,
der Initiative Minder Folge zu geben. Dem schloss sich die Schwesterkommission an:
Auch die SPK-NR gab dem Vorstoss einstimmig ihren Segen, sodass die ständerätliche
Kommission einen entsprechenden Erlass auszuarbeiten hat. 71

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.01.2016
MARC BÜHLMANN

Die GPK-NR folgte dem Vorschlag ihres Präsidenten Rudolf Joder (svp, BE), der mit
einer parlamentarischen Initiative eine Stärkung der Geschäftsprüfungskommissionen
anstrebt. Die laufend grösser werdende Bundesverwaltung, aber auch verschiedene
Vorkommnisse – Joder erwähnte etwa die Korruptionsaffäre im Seco oder das
gescheiterte Informatikprojekt Insieme – zeigten, dass es dringend erforderlich sei, die
parlamentarische Oberaufsicht zu stärken. In der Medienmitteilung, in welcher sie ihre
Zustimmung bekannt gab, machte die GPK-NR konkrete Vorschläge: Die personellen
Ressourcen des GPK-Sekretariats und der parlamentarischen Verwaltungskontrolle
müssten aufgestockt werden; der Informationsaustausch zwischen GPK und
Finanzkontrolle müsse verstärkt und gesetzlich verankert werden; die Koordination
zwischen GPK und den Gremien der Finanzoberaufsicht müsse verbessert werden. Die
GPK-SR gab der Initiative im Februar 2016 Folge. 72

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.02.2016
MARC BÜHLMANN

Die parlamentarische Initiative Minder (parteilos, SH) zur Veröffentlichung nicht-
vertraulicher Kommissionsunterlagen war im September 2016 von der SPK-NR in eine
Sammelvorlage mit anderen parlamentarischen Initiativen aufgenommen worden.
Unmittelbar nachdem der Ständerat als Zweitrat in der Frühjahrssession 2018 über
eben diese Sammelvorlage beraten hatte, schrieb er den Vorstoss Minder ab. Die
Entscheidung, ob Kommissionsunterlagen künftig veröffentlicht werden oder nicht,
steht allerdings noch aus, da sich die beiden Kammern hier noch nicht einig waren. 73

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.02.2018
MARC BÜHLMANN
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Beide GPKs hatten zwar der parlamentarischen Initiative Joder (svp, BE) «Stärkung der
Geschäftsprüfungskommissionen» bereits Anfang 2016 Folge gegeben, die
nationalrätliche Kommission habe aber, weil sie derart stark mit Kontrollen ausgelastet
gewesen sei, noch keine Zeit gefunden, einen Vorschlag für die Anpassung der
Rechtsgrundlagen auszuarbeiten. Mit ebendiesen Grundlagen soll ihre eigene
Oberaufsicht wirkungsvoller, schneller und effizienter werden. Den einstimmigen
Antrag der Kommission auf eine Verlängerung der Behandlungsfrist um zwei Jahre bis
zur Frühjahrssession 2020 hiess der Nationalrat in der Frühjahrssession 2018 gut. 74

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.03.2018
MARC BÜHLMANN

Die Büros der beiden Kammern spielen eine wichtige Rolle, wenn es um das Agenda-
Setting geht: Sie bestimmen das Sessionsprogramm und sind neben der Wahl der
einzelnen Kommissionspräsidien auch für die Zuweisung der verschiedenen Geschäfte
an die unterschiedlichen Kommissionen verantwortlich. Anders als die Sachbereichs-
und Spezialkommissionen sind die Büros nicht repräsentativ, also nicht gemäss
Fraktionsstärke zusammengesetzt, sondern setzen sich aus Funktionsträgerinnen und
-trägern zusammen. Konkret bilden jeweils der Präsident oder die Präsidentin eines
Rats, die ersten und zweiten Vizepräsidentinnen oder -präsidenten, vier
Stimmenzählende und alle Fraktionspräsidentinnen und -präsidenten das Büro. 2018
setzte sich das Büro-NR also aus je drei Mitgliedern der SVP-, der SP- und der FDP-
Fraktion, zwei der CVP-Fraktion und je einem aus der Grünen-, der GLP- und der BDP-
Fraktion zusammen. 
Diese Zusammensetzung des Büros-NR zu ändern, war nun Ziel einer
parlamentarischen Initiative von Thomas Aeschi (svp, ZG). Der Zuger begründete seinen
Vorstoss damit, dass sich das Büro nicht nur um organisatorische Belange kümmere,
sondern legislativ zu wirken beginne. Er verwies auf eine parlamentarische Initiative des
Büros-NR selber, mit der verschiedene Vorstösse für eine Neuregelung der Bezüge der
Parlamentarierinnen und Parlamentarier zusammengefasst werden sollten. Nachdem
diese Büro-Initiative von der Schwesterkommission abgelehnt worden war, hatte das
Büro-NR sein eigenes Anliegen zurückgezogen. 

Das Büro-NR beschäftigte sich Anfang November 2018 mit dem Anliegen und
beantragte mit 10 zu 3 Stimmen der Initiative keine Folge zu geben – einzig die drei
Mitglieder der SVP-Fraktion stellten den Antrag auf Folgegeben. Die Mehrheit
betrachtete den Vorstoss laut Kommissionsbericht als «unnötig und untauglich». Zwar
schwanke der Anteil der Fraktionen aufgrund der unterschiedlichen und sich
verändernden Zusammensetzung, dies sei aber bisher nie ein Problem gewesen und
habe eine adäquate Arbeitsweise erlaubt. Die Forderung nach einer repräsentativen
Zusammensetzung – so die Erwägungen des Büros weiter –  sei zudem nur umsetzbar,
wenn die Anzahl Mitglieder des Büros erhöht werden würde. Dies würde aber die Arbeit
des Gremiums erschweren, weil Diskussionen unnötig verlängert würden. Der Vorstoss
gelangte in der Folge in die grosse Kammer. 75

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.11.2018
MARC BÜHLMANN

Aussenpolitik

Zwischenstaatliche Beziehungen

Lors de la session parlementaire d'été 2016, le Conseil des Etats et le Conseil national
ont tous deux pris acte du rapport relatif aux activités des délégations permanentes
chargées des relations avec les parlements des Etats limitrophes (49e législature). Le
compte-rendu n'a suscité aucun commentaire. 76

BERICHT
DATUM: 15.06.2016
AUDREY BOVEY

Lors de la session parlementaire d'été 2016, le Conseil des Etats et le Conseil national
ont tous deux pris acte du rapport relatif aux activités des délégations non
permanentes instituées par les Commissions de politique extérieure (49e législature).
Le compte-rendu n'a suscité aucun commentaire. 77

BERICHT
DATUM: 15.06.2016
AUDREY BOVEY
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Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

Un récent rapport du Conseil fédéral a permis de mettre en exergue une liste de coûts
réglementaires inutiles. Jean-René Fournier (pdc, VS) a déposé une motion qui vise une
réduction immédiate des coûts administratifs inutiles. En effet, il souligne qu'aucune
des propositions du rapport n'a été encore appliquée. Le Conseil fédéral a préconisé
de rejeter la motion car il met déjà tout en œuvre pour appliquer les préconisations du
rapport au plus vite. La chambre des cantons a adopté la motion par 24 voix contre 7 et
7 abstentions. Puis, la chambre du peuple a adopté la motion par 128 voix contre 52 et 5
abstentions. Les voix du camp rose-vert n'ont pas suffi. 
La motion a été classée par les deux chambres à la suite de la publication d'un rapport
intermédiaire sur la mise en œuvre des mesures d'allégement administratif. 78

MOTION
DATUM: 14.12.2015
GUILLAUME ZUMOFEN

Geld, Währung und Kredit

Kapitalmarkt

Die Finma war 2014 Gegenstand verschiedener Vorstösse, darunter die Motion Feller
(fdp, VD), welche forderte, dass alle Führungskräfte der Finma (Mitglieder des
Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung) vor ihrer Ernennung einer
Sicherheitsprüfung zu unterziehen seien. Die Sicherheitsprüfung sollte sicherstellen,
dass die künftigen Führungskräfte der Finanzmarktaufsicht aufgrund ihrer bisherigen
beruflichen Tätigkeit nicht in Interessenskonflikte mit der Bundesbehörde gerieten.
Ebenso könne mit der Sicherheitsprüfung die Integrität der Kandidatinnen und
Kandidaten überprüft werden. Der Bundesrat begrüsste die Motion, stellte jedoch –
entgegen der Behauptung des Motionärs (der sich dabei auf Medienberichte stützte) –
klar, dass eine entsprechende Sicherheitsprüfung bei der Ernennung von Mark Branson
zum interimistischen Direktor der Finma (per Februar 2014) gesetzeskonform
durchgeführt worden war. Der Bundesrat befürwortete allerdings die Ausweitung der
Prüfungspflicht auf alle Führungskräfte und schlug vor, entsprechende Regelungen in
einer Departementsverordnung festlegen zu wollen. Im Nationalrat wurde die Motion
ohne Gegenantrag angenommen. Am Jahresende war das Geschäft im Ständerat
hängig. 79

MOTION
DATUM: 20.06.2014
FABIO CANETG

Auch 2014 hatten verschiedene Vorstösse die Finma-Regulierungen zum Gegenstand.
Das Postulat de Courten (svp, BL) wollte den Bundesrat dazu verpflichten, einen Bericht
über die Regulierungsmassnahmen der Finma zu erstellen. Konkret sollte abgeklärt
werden, inwiefern sich die Finma an ihre eigenen Eckwerte für neue
Regulierungsvorhaben halte. Der Bundesrat verwies vergeblich auf die bereits 2013
überwiesenen Postulate Graber (cvp, LU) und de Buman (cvp, FR). Diese hätten ähnliche
Berichte gefordert, welche zurzeit in Erarbeitung stünden und gegen Jahresende zu
erwarten seien. Die bürgerlichen Parteien (ohne GLP) sprachen sich dennoch
geschlossen für den Vorstoss de Courten aus. Das Postulat wurde am 16.9.14 mit 118 zu
68 Stimmen angenommen. In eine ähnliche Richtung wie das Postulat de Courten zielte
das Postulat Schneeberger (fdp, BL). Die Postulantin forderte darin den Bundesrat auf,
einen Bericht über die Effizienz der Finma zu verfassen. Dabei sollte insbesondere auf
Regulierungsdichte, -geschwindigkeit und -häufigkeit eingegangen werden. Der
Vorstoss verlangte zudem, dass der Bericht operationelle und gesetzgeberische
Änderungsvorschläge mache. Der Bundesrat lehnte das Postulat auch in diesem Fall mit
Verweis auf den in Erarbeitung stehenden Bericht zu den 2013 überwiesenen
Postulaten Graber und de Buman ab, konnte sich im Ratsplenum aber nicht
durchsetzen. Der Vorstoss wurde, gegen den Willen von SP, Grünen und GLP, am 25.9.14
mit 117 zu 72 Stimmen angenommen. Bereits im Dezember 2014 veröffentlichte der
Bundesrat den Bericht zu den vier pendenten Postulaten. Dieser Bericht wurde auf
Basis früherer Gutachten erstellt und kam zum Schluss, dass die Finma nicht „einem
Regulierungseifer verfallen“ wäre und keine unverhältnismässigen Regeln aufgestellt
habe. Dem Papier zufolge hätte kein „systematisches Fehlverhalten“ im
Kommunikationsverhalten der Finma festgestellt werden können. Betreffend
Personalbestand unterstützt der Bundesrat in seinem Bericht die Idee einer
Aufstockung der Bankenaufsicht und vermehrter Vor-Ort-Prüfungen. Deutlich sprach er
sich, im Einklang mit der Finma, gegen eine Bussenkompetenz für die Aufsichtsbehörde

POSTULAT
DATUM: 25.09.2014
FABIO CANETG

01.01.89 - 01.01.19 23ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



aus. Diese würde eine „unverhältnismässige“ organisatorische Zweiteilung der Finma
erfordern, weil nach strafrechtlichem Erfordernis das Aufsichtsverfahren nach
Verwaltungsverfahrensgesetz und das Aufsichtsverfahren nach Verwaltungsstrafgesetz
getrennt zu führen wären. Mit dem Bericht waren die Aufträge der vier Postulate
(Graber, de Buman, de Courten und Schneeberger) erfüllt. Zum Jahresende waren diese
nur noch formell beim Bundesrat hängig. 80

Banken

Die Finanzplatzkrise beschäftigte das Parlament nicht nur im politischen Tagesgeschäft,
sondern auch in seiner Funktion als Oberaufsichtsbehörde. Zwischen März 2009 und
Mai 2010 untersuchten die Geschäftsprüfungskommissionen beider Räte (GPK) die
Zweckmässigkeit und Wirksamkeit des Rettungspakets zugunsten der UBS sowie die
Massnahmen, die getroffen worden waren, um dem zunehmenden Druck der US-
Behörden zu begegnen. Parallel zur laufenden GPK-Untersuchung versuchte eine
Koalition aus SVP und dem linksgrünen Lager unter dem Eindruck des
Bundesverwaltungsgerichtsurteils zur Schutzverfügung der Finma vergeblich, eine
Parlamentarische Untersuchungskommission PUK einzusetzen. Nachdem das Büro des
Ständerats im März eine vom Büro des Nationalrats lancierte und vom Rat gegen die
geschlossen stimmenden FDP- und BDP-Fraktionen akzeptierte parlamentarische
Initiative zur Einsetzung einer PUK blockiert und den Entscheid bis zum Erscheinen des
GPK-Berichts Ende Mai auf die Sommersession vertagt hatte, versuchten die PUK-
Befürworter vergeblich mit einer im März lancierten und vom Rat in gleicher
Konstellation akzeptierten Motion Wyss (sp, BE) den Entscheid des Ständerats in der
Frühlingssession zu erwirken. Dieser legte fest, auch dieses Geschäft erst in der
Sommersession zu behandeln. In der Sommersession stimmte das Büro des Ständerats
der Initiative dann nicht zu, wohingegen der Nationalrat ihr mit den Stimmen der mit
dem GPK-Bericht unzufriedenen SP, GP, SVP und eines Teils der CVP Folge gab. In der
gleichen Lesung folgte der Ständerat schliesslich der Empfehlung seines Büros, stimmte
der Initiative nicht zu und lehnte auch die Motion ab. 81

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.06.2010
SUZANNE SCHÄR

Öffentliche Finanzen

Finanz- und Ausgabenordnung

Der Bundesrat habe zu prüfen, nach welchen Kriterien verwaltungsexterne Träger
öffentlicher Aufgaben der Prüfung durch die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK)
unterstellt werden sollten. Dieser Meinung war der Nationalrat im März 2016 und
überwies dem Bundesrat diskussionslos ein Postulat Feller (fdp, VD). Wenige Monat
zuvor war die Finanzkommission des Nationalrats (FK-NR) mit einer Motion gescheitert,
die die Suva unter die Finanzaufsicht der EFK stellen wollte. Der Bundesrat hatte sich
damals zwar gegen das Ansinnen ausgesprochen, jedoch festgehalten, dass man sich
einer stärkeren Aufsicht über die Suva nicht grundsätzlich verschliesse. 82

POSTULAT
DATUM: 18.03.2016
DAVID ZUMBACH

Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

Nachdem mehrere parlamentarische Vorstösse als Folge der Missstände bei der
Pensionskasse des Bundes eine Überprüfung der Finanzaufsicht verlangt hatten, schlug
der Bundesrat in einer Gesetzesvorlage Massnahmen zur Stärkung und grösseren
Unabhängigkeit der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) vor. Am Konzept der
Finanzaufsicht mit einer parlamentarischen Finanzdelegation und einem dem
Parlament wie der Regierung dienenden Fachorgan, der EFK, wollte er allerdings
festhalten. Eine Unterstellung der EFK unter das Parlament lehnte der Bundesrat ab,
weil dies zu einer Gewichtsverschiebung zugunsten der parlamentarischen Kontrolle
führen würde. Ferner sprach er sich gegen die Schaffung eines von Regierung und
Parlament unabhängigen Rechnungshofes nach ausländischem Vorbild aus. Die neue
Regelung hält im ersten Artikel fest, dass die Finanzkontrolle als oberstes
Finanzaufsichtsorgan des Bundes «nur der Bundesverfassung und dem Gesetz
verpflichtet ist»; nach bisheriger Regelung galt, dass sie der Bundesversammlung und
dem Bundesrat «dient». Stärker als bisher wird der Bundesrat in die Pflicht genommen,
Beanstandungen und Empfehlungen der Revisionsstelle umzusetzen bzw. den Vollzug zu
überwachen. Bei besonderen Vorkommnissen ist neben dem zuständigen
Departementschef auch die Finanzdelegation zu informieren. Die EFK soll einzelne

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.10.1998
URS BEER

01.01.89 - 01.01.19 24ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Berichte separat publizieren und ihren eigenen Jahresbericht veröffentlichen können.
Bei der personellen Ausstattung erhält die EFK gemäss Gesetzesentwurf ein direktes
Mitspracherecht. Die Wahl des Direktors durch den Bundesrat muss neu vom Parlament
bestätigt werden; gleichzeitig wird die unabhängige Position des Direktors gestärkt,
indem er auf eine (zweimal verlängerbare) Amtsdauer von sechs Jahren ernannt wird. 83

Der Nationalrat befasste sich als Erstrat mit der Revision des Finanzkontrollgesetzes.
Umstritten war in der Finanzkommission die Erweiterung der Aufsicht auf Anstalten und
Unternehmungen, an denen der Bund mit mehr als 50% beteiligt ist. Der Rat wies einen
entsprechenden Antrag einer Kommissionsminderheit um Steiner (fdp, SO) zurück. Den
Antrag Weyeneth (svp, BE), welcher eine Übertragung der Wahl des EFK-Direktors auf
die Bundesversammlung forderte – wobei dem Bundesrat ein Vorschlagsrecht
eingeräumt würde, lehnte er ebenfalls ab, um die nötige Diskretion bei der
Rekrutierung möglicher Kandidaten zu gewährleisten sowie eine Verpolitisierung der
Wahl zu verhindern. In der Gesamtabstimmung wurde das Finanzkontrollgesetz mit 130
zu 0 Stimmen genehmigt. 84

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.12.1998
URS BEER

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energiepolitik

Les deux chambres du parlement ont par ailleurs transmis une motion de la commission
des constructions publiques du Conseil national (CCP-CN) demandant au Conseil
fédéral de prendre systématiquement en considération les potentiels en termes
d’efficacité énergétique et d’utilisation d’énergies renouvelables lorsqu’il s’agit de
construire ou de rénover des installations fédérales . 85

MOTION
DATUM: 21.12.2011
LAURENT BERNHARD

Verkehr und Kommunikation

Luftfahrt

Après les débrayages à Genève et les menaces latentes, les représentants des syndicats
et les employeurs se sont entendus sur les CHF 110 millions réclamés par les employés
(versements pendant le délai de licenciement, indemnités de départ de quatre mois /
cinq pour les pilotes et préretraites). Seul problème, personne ne savait d’où allait
provenir le financement. La justice zurichoise a reconduit le sursis concordataire
jusqu’au 5 juin 2002 pour SairGroup, SairLines, Swissair et Flightlease. Au parlement,
l’UDC et le PDC ont demandé la mise sur pied d’une commission d’enquête
parlementaire (CEP) sur la débâcle de Swissair (Iv.pa. 01.458; Iv.pa. 01.459). Les radicaux
et les verts étaient opposés. Les socialistes, qui auraient pu assurer la création de la
CEP avec leur appui, ont temporisé. Ils réservaient leur réponse à février 2002, mais
soutenaient l’enquête de la commission de gestion des Etats. Celle-ci se penchait sur le
devoir de surveillance de l’OFAC, sur le rôle de la Confédération en tant qu’actionnaire,
sur la gestion de la crise par le Conseil fédéral et sur les raisons du grounding du 2.10.
Lors de l’assemblée générale des actionnaires, le conseil d’administration de Crossair a
démissionné dans sa totalité, y compris son fondateur Moritz Suter, afin de laisser place
libre à une nouvelle équipe de onze membres présidée par le hollandais Pieter Bouw.
Le nouveau conseil d’administration a approuvé le business-plan. Entre temps, le
DETEC a octroyé à Crossair 31 concessions pour des lignes court et moyen-courriers
qui étaient desservies par Swissair. En fin d’année, le Conseil fédéral a levé la garantie
étatique pour risques liés aux actes de guerre ou de terrorisme. En effet, les assureurs
garantissaient à nouveau la couverture des risques allant jusqu’à 1 milliard de dollars. 86

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.12.2001
PHILIPPE BERCLAZ

Après une année d’enquête, la Commission de gestion du Conseil des Etats a rendu
public les conclusions de son rapport sur le rôle du Conseil fédéral et de
l’administration fédérale dans la gestion de crise Swissair. Sans mener une enquête
exhaustive – d’autres instances s’en sont chargées –, elle a examiné d’éventuelles
responsabilités de la Confédération dans la surveillance de l’aviation civile, sur son rôle
d’actionnaire et de membre du conseil d’administration, ainsi que sur le comportement
du Conseil fédéral au plus fort de la crise. Le seul service administratif qui fait l’objet

BERICHT
DATUM: 21.09.2002
PHILIPPE BERCLAZ
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d’une véritable mise en cause est l’OFAC, mais il a été mis au bénéfice de nombreuses
circonstances atténuantes. Le rapport jugeait que l’OFAC avait fait une interprétation
trop restrictive de son obligation de contrôle de la capacité économique des titulaires
d’une autorisation d’exploitation de lignes aériennes, la reléguant à un aspect
d’importance secondaire. L’office s’est concentré uniquement sur les questions de
sécurité et les problèmes opérationnels. A sa décharge, les parlementaires admettaient
que les responsabilités et les moyens d’action de l’OFAC n’étaient pas clairs. Faute de
critères, l’office n’a pas été en mesure de refuser le renouvellement de l’autorisation
d’exploiter en décembre 2000, ni de retirer cette autorisation lorsque la situation s’est
dégradée à partir du printemps 2001. En ce qui concernait le grounding de Swissair,
l’enquête notait que l’autorité de surveillance ne pouvait être tenue pour responsable.
Le rapport relevait en outre que l‘office n’avait manifestement eu ni les compétences ni
les effectifs nécessaires pour juger la situation réelle du groupe. D’autant plus que la
forme de holding de Sairgroup a rendu difficile l’évaluation de la capacité économique
de Swissair. Quant au reproche d’imbrications personnelles excessives entre les
directions de l’OFAC et de Swissair, la commission ne les repoussait pas totalement et
reconnaissait que la politique aérienne de la Confédération avait été faite par Swissair.
Pour cette raison, elle engageait le Conseil fédéral à la déterminer lui-même à l’avenir.
S’agissant du rôle du Conseil fédéral, le rapport de la commission lui reprochait d’avoir
sous-estimé la gravité de la situation au printemps 2001, tout en admettant que
personne n’avait envisagé l’ampleur de la débâcle. La seule véritable critique de fond
portait sur le manque de préparation du Conseil fédéral, qui l’a conduit à réagir, là où il
aurait pu agir s’il avait préparé à temps des scénarios catastrophes. Il avait fait trop
confiance aux effets d’un crédit d’un milliard de francs octroyé par un consortium de
banques en avril 2001. Pour le reste, la commission saluait les réactions du Conseil
fédéral, notamment pour la gestion de la crise à partir du 3 octobre 2001 ; soit quand le
Département des finances a repris les rênes suite à l’immobilisation de la flotte
Swissair. Elle estimait que sans l’engagement de l’administration des finances, un
second grounding aurait sans doute eu lieu. Néanmoins, sur ce point, le Conseil fédéral
aurait dû préparer des "décisions sous réserves", afin d’imaginer ce que pourraient
être les effets d’une faillite de Swissair. Au total, la commission proposait au parlement
un bouquet de deux motions, 5 postulats et dix recommandations adressées au Conseil
fédéral pour améliorer les choses. Elle encourageait l’OFAC à mieux tenir compte de la
capacité économique des compagnies d’aviation lorsqu’une autorisation d’exploitation
était attribuée. A ce propos, la commission poussait le Conseil fédéral à s’aligner sur le
droit de l’UE en matière de contrôle économique sur les compagnies aériennes. Pour
elle, le Conseil fédéral devait aussi conduire une réflexion sur les entreprises dont
l’importance est déterminante pour l’économie du pays et imaginer des procédures qui
lui permettent de se préparer aux mauvais coups. 87

Le Conseil fédéral s’est défendu de ne pas avoir réagi assez vite lors de la crise Swissair.
Il a toutefois reconnu certains manquements dans la surveillance de la Confédération
et a accepté les 17 interventions parlementaires. Comme demandé dans le rapport, il a
décidé de renforcer les compétences de l’OFAC afin de lui permettre d’intensifier sa
surveillance sur les compagnies aériennes et d’évaluer leur capacité économique. A cet
effet, le personnel sera augmenté. Le DETEC contrôlera, pour sa part, plus étroitement
et plus régulièrement la surveillance exercée par l’OFAC. Dans sa réponse à la
commission de gestion, le Conseil fédéral a admis qu’il fallait revoir la politique de la
Confédération en matière de prises de participation, déjà en cours ou futures, dans les
entreprises privées. En tant que propriétaire, la Confédération devait pouvoir en outre
exercer ses droits en matière de contrôle et d’information dans ce domaine. Il s’agit
aussi d’identifier à temps les risques potentiels pour éviter ou maîtriser les crises
comme celles de Swissair. Les responsabilités de l’Etat et de celles des entreprises
publiques resteront cependant clairement séparées. Le Conseil des Etats a transmis
tacitement les douze interventions de sa commission de gestion (02.3460-02.3463;
02.3467-02.3472, 02.3474 et 02.3475). 88

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 12.12.2002
PHILIPPE BERCLAZ
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Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Berufliche Vorsorge

Im Rahmen der Diskussionen des PUK-Berichts über die Pensionskasse des Bundes
nahmen beide Kammern eine Motion der PUK an, welche verlangt, dass die heute
gemäss Gesetzgebung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge dem Bundesrat zustehende und teilweise an das BSV delegierte
Oberaufsicht über die Aufsichtsorgane BVG einer Behörde übertragen wird, die eine
wirksame Ausübung dieser Kontrolle zu garantieren vermag. 89

MOTION
DATUM: 11.12.1996
MARIANNE BENTELI

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Hochschulen

Die Finanzkontrolle des Bundes veröffentlichte im Juni einen Bericht zur
Nebentätigkeit von Universitätsprofessoren. Dabei bemängelte sie, dass Instrumente
für eine griffige Kontrolle dieser Aktivitäten meistens fehlten, weil die Durchsetzung der
Regeln zu einem wesentlichen Teil auf Selbstverantwortung und sozialer Kontrolle
aufbauten. Sie empfahl eine Einschränkung der Freiheit der einzelnen Professoren
zugunsten der Institutionen und hält es für möglich, den grössten Teil der Einkünfte als
Drittmittel der Universität zu behandeln. Die Einnahmen kämen diesfalls ganz den
Universitäten zu. 90

BERICHT
DATUM: 16.06.2009
ANDREA MOSIMANN

Kultur, Sprache, Kirchen

Archive, Bibliotheken, Museen

Mit der Überweisung eines Postulats Janiak (sp, BL) in der Sommersession 2018 wurde
der Bundesrat beauftragt, die Umsetzung des Bundesgesetzes über die Archivierung
(BGA) mittels eines Berichtes zu evaluieren, dessen neue Herausforderungen zu
identifizieren und entsprechende Empfehlungen für dessen Weiterentwicklung und
Praxisanwendung abzugeben. Seit der Verabschiedung des aktuellen BGA im Jahre 1998
haben sich im Bereich der Digitalisierung, der Verwaltungspraxis und auch im
rechtlichen Umfeld rasante Entwicklungen eingestellt und unterschiedliche
Vollzugspraktiken etabliert. Besonders in diesen Bereichen gelte es folglich auch Fragen
von grossem Interesse zu klären. So möchte der Postulant beispielsweise wissen, wie
sich die Digitalisierung auf die Aktenführung auswirke und wie die Archivierung nach
der Einführung der elektronischen Geschäftsverwaltung (Gever) sichergestellt bzw.
welcher Behörde in welchem Umfang die entsprechende Kompetenz zur Sicherstellung
zugewiesen werde. Auch stellte er die Frage, wer im konkreten Fall sicherstellen könne,
dass dem BGA unterstellte Bundesorgane die Unterlagen nicht horteten und auch nicht
ohne Zustimmung des Bundesarchivs vernichteten. Ebenfalls von grossem Interesse
seien die Fragen nach der einheitlichen Umsetzung und Missbrauchsverhinderung
bezüglich der ordentlichen Schutzfrist von aktuell 30 Jahren und nach Lösungen, um
Zielkonflikte mit dem Persönlichkeitsschutz nicht zulasten der Forschungsfreiheit
aufzulösen. Weitere Punkte bezogen sich auf den Umgang mit dem Archivgut und
dessen Handhabung bezüglich der unterschiedlichen Freigabemöglichkeiten durch die
verschiedenen Bundesorgane sowie auf die Einhaltung der Trennung der Einsichtnahme
in Archivgut von dem Öffentlichkeitsgesetz. Der Bundesrat pflichtete dem Postulanten
in seiner Stellungnahme gänzlich bei und erachtete es, gerade aufgrund der langen
Zeitspanne seit des Inkrafttretens des BGA, ebenfalls als sinnvoll, eine Evaluation des
Vollzugs vorzunehmen, weshalb er die Annahme des Postulats beantragte. Im Ständerat
wurde der Vorstoss sodann diskussionslos angenommen. In seinen einführenden
Erläuterungen versäumte es Claude Janiak denn auch nicht, auf den Auslöser dieses
Postulats zu verweisen: Die Behandlung des Berichtes Cornu zur P-26 in der GPDel und
die in diesem Zusammenhang verschwundenen Akten mit den entsprechenden Beilagen
zum Bericht – wobei er betonte, dass die GPDel im Rahmen dieses Postulats nicht an
der Aufarbeitung der Geheimarmee sei. 91

POSTULAT
DATUM: 13.06.2018
MELIKE GÖKCE
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Die eidgenössischen Wahlen 95 brachten der SP mit 15 Sitzgewinnen (Inkl. dem Sitz der
Partito socialista unitario (TI), der 1991 noch nicht der SP zugezählt wurde) und einem
Wählerzuwachs von 3,3% auf 21,8% einen historischen Sieg, nachdem sie im
Berichtsjahr auf kantonaler Ebene vier Sitze zugelegt hatte. Erstmals seit 1979 wurde die
SP, auf Kosten der FDP, wieder wählerstärkste Partei. SP-Präsident Peter Bodenmann
provozierte die Grünen und die verschiedenen Wahlbündnisse links der SP, die nur
bescheidene Resultate erzielten, danach mit der These, dass «die SP die einzige
relevante soziale Kraft der Schweiz» sei, und dass es im linken Parteienspektrum als
Machtfaktor nur mehr die SP geben könne. 92

WAHLEN
DATUM: 22.10.1995
EVA MÜLLER

Anfang Dezember kam es in der SVP zu einem innerparteilichen Konflikt, als die
Fraktion den links von der Parteilinie politisierenden Bündner Nationalratsmitgliedern
Gadient und Hassler deren Sitze in wichtigen Kommissionen entzog. Die Bündner
Kantonalpartei protestierte gegen dieses Vorgehen und verlangte eine Aussprache.
Hassler erhielt schliesslich einen Sitz in der Wirtschaftspolitischen Kommission. 93

PARTEICHRONIK
DATUM: 19.12.2007
SABINE HOHL

Linke und ökologische Parteien

Die Grünen machten nach den Wahlen ihren Anspruch geltend, bei der Besetzung des
Nationalratspräsidiums berücksichtigt zu werden. Die Bundesratsparteien wechselten
sich bisher bei diesem Amt einem Turnus folgend ab. Um im Jahr 2010 an die Reihe zu
kommen, stellten die Grünen mit Maya Graf (BL) eine Kandidatin für das zweite
Vizepräsidium des Nationalrates auf. Die SP hätte, um den Anspruch der Grünen zu
erfüllen, auf das Präsidium im Jahr 2010 verzichten müssen. Die Grünen konnten sich
schliesslich mit ihrer Kampfkandidatur für das zweite Vizepräsidium nicht durchsetzen.
Auch bei den Kommissionspräsidien wurden die Grünen kaum berücksichtigt. 94

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 03.12.2007
SABINE HOHL

Konservative und Rechte Parteien

Bei den kantonalen Wahlen gelang die Verteidigung der Sitze nicht nach Wunsch.
Lediglich in Basel-Landschaft konnte die EVP ihre vier Sitze knapp halten (4,7%, -0,9
Prozentpunkte). In Appenzell Ausserrhoden und in Freiburg verlor sie hingegen je einen
Sitz. Dies hatte zur Folge, dass sie in Ausserrhoden nur noch mit einem Mandat und in
Freiburg gar nicht mehr im kantonalen Parlament vertreten war. In Zürich hielt die EVP
nach den kantonalen Wahlen noch sieben Sitze, beklagte also den Verlust von drei
Sitzen (3,4%, -1,4 Prozentpunkte). In Zürich trat die EVP zudem mit Nationalrätin Maja
Ingold auch zu den Regierungsratswahlen an. Als einzige der neun Kandidierenden
erreichte sie das absolute Mehr allerdings nicht.

WAHLEN
DATUM: 31.12.2011
MARC BÜHLMANN

Der im Kanton Genf starke MCG, der bei den nationalen Wahlen im Herbst 2011
überraschend einen Genfer Nationalratssitz gewinnen konnte, war auf nationaler Ebene
auf verlorenem Posten. Mauro Poggia konnte sich als einziger Vertreter keiner Fraktion
anschliessen und war deshalb auch in keiner Kommission vertreten. Der MCG hatte sich
– dort wesentlich stärker als die UDC (SVP) – in Genf mit der SVP überworfen, was mit
ein Grund sein dürfte, weshalb die SVP-Fraktion zwar die Lega, nicht aber den MCG in
ihre Fraktion aufnahm. Den Vorstössen, die Poggia bereits in grosser Zahl eingereicht
hatte, wurden im Parlament bisher kaum Beachtung geschenkt. 95
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DATUM: 07.08.2013
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